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A. Informationen nach § 7 Absatz 1 und 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
in Verbindung mit § 1 Absatz 1 VVG-Informationspflichtenverordnung

1. Identität des Versicherers, ladungsfähige Anschrift, vertretungsberechtigte
Personen

Ihr Versicherer ist die

WGV-Versicherung AG
Tübinger Straße 55
70178 Stuttgart
Fax: 07 11/16 95-11 00
E-Mail: hus-vertrag@wgv.de
Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart HRB 7479,
bzw. wenn Sie Angehöriger des öffentlichen Dienstes in Württemberg sind, die

Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
Tübinger Straße 55
70178 Stuttgart
Fax: 07 11/16 95-11 00
E-Mail: hus-vertrag@wgv.de
Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart HRB 547

(Durch den Abschluss der Versicherung wird die Mitgliedschaft bei der Württember-
gischen Gemeinde-Versicherung a.G. erworben)

für beide Unternehmen:
Sitz: Stuttgart

Vertretungsberechtigte Personen:
Vorstand: Hans-Joachim Haug (Vorsitzender)

Dr. Klaus Brachmann
Achim Schweizer

2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers
WGV-Versicherung AG:
Betrieb der Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt-, Sach- und Rechtsschutzversicherungen

Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.:
Betrieb der Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt- und Sachversicherungen

3. Allgemeine Versicherungsbedingungen und wesentliche
Merkmale der Versicherungsleistung

a) die für das Versicherungsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen einschließlich der Tarifbestimmungen sowie die Angabe des auf den
Vertrag anwendbaren Rechts

Für das Versicherungsverhältnis in der Wohngebäudeversicherung gelten die Allge-
meinen Wohngebäude-Versicherungsbedingungen (VGB 2008) – Form-Nr. 01/2010 –
und die vereinbarten Klauseln, sonstige Vereinbarungen, sowie die Besonderen Be-
dingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden in der Wohngebäudever-
sicherung (BEW 2008) – Form-Nr. 01/2010 – .

Auf den Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

b) Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung des Versicherers

Die Wohngebäudeversicherung schützt im vereinbarten Umfang vor finanziellen Risi-
ken. Versichert ist dabei das Wohngebäude, einschließlich der auf dem Versiche-
rungsgrundstück vorhandenen und im Antrag angegebenen Nebengebäude wie z.B.
Garagen, Carports und Gartenhäuser zum Neuwert.

Soweit vereinbart bietet die Wohngebäudeversicherung bei folgenden Gefahren Ver-
sicherungsschutz:

Brand, Explosion, Implosion, Blitzschlag und Überspannungsschäden durch Blitz-
schlag, Anprall oder Absturz bemannter und unbemannter Luftfahrzeuge, ihrer Teile
oder Ladung, Leitungswasser, Rohrbruch und Frost, Sturm und Hagel. Außerdem
können die weiteren Elementargefahren wie Überschwemmung, Erdbeben, Erdsen-
kung, Erdrutsch, Vulkanausbruch, Schneedruck und Lawinen mitversichert werden.

Zu Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung der Wohngebäudeversicherung
verweisen wir auf die Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungsbedingungen (VGB
2008) – Form-Nr. 01/2010 – und die vereinbarten Klauseln, sonstigen Vereinba-
rungen sowie die Besonderen Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementar-
schäden in der Wohngebäudeversicherung (BEW 2008) – Form-Nr. 01/2010 – .

4. Gesamtpreis der Versicherung einschl. aller Steuern und
sonstigen Preisbestandteile, zusätzliche Kosten

Die Angaben zur Beitragshöhe und die Zahlweise ergeben sich aus dem Produktin-
formationsblatt bzw. der Tarifauskunft. Die gesetzliche Versicherungsteuer ist in den
Beiträgen enthalten.

Nebengebühren und Kosten werden nicht erhoben.

Für die Benutzung von Fernkommunikationsmitteln entstehen Ihnen lediglich Kosten
in Höhe der üblichen Grundtarife.

5. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und Erfüllung
Fälligkeit der Erstprämie:

Die Erstprämie ist sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, nicht je-
doch vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.

Zahlweise der Folgeprämien:

zum 01.01. jährlich im Voraus
oder
zum 01.01. und 01.07. halbjährlich im Voraus

Wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, buchen wir die Prämie von
Ihrem Konto ab, ansonsten müssen Sie die Prämie überweisen.

6. Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten
Informationen

Die Gültigkeitsdauer der vorliegend zur Verfügung gestellten Informationen beträgt
vier Wochen.

7. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt
Der Vertrag kommt zustande durch den Antrag des Versicherungsnehmers und die
Übersendung des Versicherungsscheines durch den Versicherer.

Die Versicherung beginnt entsprechend Ihrer Angabe im Antrag, sofern dieser unver-
ändert angenommen wird, frühestens aber am Tag nach Antragseingang. Zu diesem
Zeitpunkt beginnt auch der Versicherungsschutz.

Sie sind an Ihren Antrag zwei Wochen gebunden.

8. Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben von Grün-
den in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie
den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2
des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-In-
formationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten
haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an

WGV-Versicherung AG, Tübinger Str. 55, 70178 Stuttgart, Fax: 07 11/16 95-11 00,
E-Mail: hus-vertrag@wgv.de bzw., wenn Sie Angehöriger des öffentlichen Dienstes
in Württemberg sind, Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G., Tübinger Str.
55, 70178 Stuttgart, Fax: 07 11/16 95-11 00, E-Mail: hus-vertrag@wgv.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstat-
ten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prä-
mien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende
der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des
Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um
einen Betrag in Höhe von

1/360 der Jahresprämie gemäß Tarifauskunft
(bei jährlicher Prämienzahlung)

bzw. 1/180 der Halbjahresprämie gemäß Tarifauskunft
(bei halbjährlicher Prämienzahlung)

multipliziert mit der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden
hat.

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage
nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende
der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistun-
gen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben
sind.

Besondere Hinweise
Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch so-
wohl von Ihnen, als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht
ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag
weiter. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger
als einem Monat.

9. Angaben zur Laufzeit und ggfs. zur Mindestlaufzeit des Vertrages
Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12. des folgenden Kalenderjahres, 24.00
Uhr. Er verlängert sich mit Ablauf der Vertragszeit jeweils um ein Jahr, wenn nicht
drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine schriftliche Kündigung
zugegangen ist.

10. Angaben zur Beendigung des Vertrages
Jeder der Vertragspartner kann den Vertrag mit einer Kündigungsfrist von drei Mona-
ten zum Ende eines Kalenderjahres schriftlich kündigen.
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11. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht
Auf den Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie bei folgenden Gerichten gel-
tend machen:

– dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,

– dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreuende
Niederlassung örtlich zuständig ist.

Sofern Sie Ihren Wohnsitz, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder Ihren Geschäftssitz
außerhalb Deutschlands verlegen oder Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt
zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt das Gericht als vereinbart,
das für unseren Geschäftssitz zuständig ist.

12. Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages
Die Vertragsbedingungen und Vorabinformationen werden in deutscher Sprache mit-
geteilt; die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages wird in deutscher
Sprache geführt.

13. Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Sie haben Zugang zu einem außergerichtlichen Streitschlichtungsverfahren beim

Versicherungsombudsmann e.V.
Leipziger Str. 121
10117 Berlin,

sofern Sie Verbraucher sind und nicht gleichzeitig in derselben Sache ein Verfahren
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder vor Gericht anhängig
ist.

Als Versicherer ist für uns eine Entscheidung des Versicherungsombudsmanns bis zu
einem Beschwerdewert von 10.000 EUR verbindlich; darüber hinaus darf der Versi-
cherungsombudsmann bis zu einem Beschwerdewert von 100.000 EUR eine für
beide Seiten unverbindliche Empfehlung abgeben.

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt unberührt.

14. Aufsichtsbehörde und Beschwerdemöglichkeit
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
– Bereich Versicherungen –
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de

Sie haben die Möglichkeit zu einer Beschwerde bei der genannten Aufsichtsbehörde

B. Vertragsbestimmungen

1. Vertragsgrundlagen
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach dem Antrag und den
– Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungsbedingungen (VGB 2008) –

Form-Nr. 01/2010 –
– vereinbarten Klauseln
– Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden

in der Wohngebäudeversicherung (BEW 2008) – Form-Nr. 01/2010 –
– etwaigen besonderen Vereinbarungen, den gesetzlichen sowie den nach-

folgenden Bestimmungen.

2. Versicherungsbeginn
Der Versicherungsschutz beginnt frühestens am Tag nach Antragseingang bei
der Gesellschaft.

3. Klauseln und sonstige Vereinbarungen

Im Basisschutz gelten folgende Klauseln als vereinbart, wenn das entspre-
chende Risiko betroffen ist:

7160 Überspannungsschäden durch Blitz
Die vereinbarte Entschädigungsgrenze beträgt 3 Prozent der Versicherungs-
summe 1914.
7161 Einschluss von Nutzwärmeschäden
7261 Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und Heizungsroh-
ren außerhalb des Versicherungsgrundstücks
7264 Sonstiges Zubehör und sonstige Grundstücksbestandteile
7265 Armaturen
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 200 EUR begrenzt.
7266 Zisternenanlagen
7267 Photovoltaikanlagen
7370 Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschrän-
kungen für Restwerte

Wenn der Vertrag die Gefahr Feuer (nicht Rohbaufeuer) umfasst:
7165 Fahrzeuganprall
7361 Gebäudebeschädigungen durch unbefugte Dritte
7366 Rückreise aus dem Urlaub
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.500 EUR begrenzt.

Im Komfortschutz gelten zusätzlich folgende Klauseln als vereinbart, wenn
das entsprechende Risiko betroffen ist:

7160 Überspannungsschäden durch Blitz
Die Entschädigungsgrenze wird von 3 Prozent auf die Versicherungssumme
1914 erhöht
7166 Regenfallrohre innerhalb des Gebäudes
7167 Rückstau
7265 Armaturen
Die Entschädigung wird je Versicherungsfall von 200 EUR auf 500 EUR
erhöht.
7362 Kosten für die Dekontamination von Erdreich
7363 Aufwendungen für die Beseitigung umgestürzter Bäume
7364 Wasserverlust
7367 Kosten für Aufräumung, Abbruch, Abfuhr und Isolierung radioaktiv
verseuchter Sachen
7368 Regiekosten
7369 Aufwendungen für die Rekultivierung gärtnerischer Anlagen
7370 Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschrän-
kungen für Restwerte
7762 Wegfall Selbstbehalt bei Schäden durch Sturm/Hagel

Wenn der Vertrag die Gefahr Feuer (nicht Rohbaufeuer) umfasst:
7168 Überschallknall
7169 Marderbiss an elektrischen Anlagen
7366 Rückreise aus dem Urlaub
Die Entschädigung wird je Versicherungsfall von 2.500 EUR auf 5.000 EUR
erhöht.

Bei Vereinbarung des Komfortschutzes wird
– die Entschädigungsgrenze für Aufräum-, Abbruch-, Bewegungs- und

Schutzkosten gemäß § 7 Nr. 1. a) und b) VGB 2008 erhöht von 10 Prozent
auf 25 Prozent der Versicherungssumme 1914 und

– die Entschädigungsgrenze für Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen
gemäß § 8 Nr. 5. VGB 2008 erhöht von 5 Prozent auf 10 Prozent der Versi-
cherungssumme 1914, jeweils multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Ver-
sicherungsfalles für den Vertrag geltenden Anpassungsfaktor.
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D. Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die
sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Versiche-
rungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Be-
urteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie zur
Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer und/oder
an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. zur
Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese Ein-
willigung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages sowie
für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-)
Verträgen und bei künftigen Anträgen.

Ich willige ferner ein, dass die Versicherer der WGV-Versicherungsgruppe
meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsamen
Datensammlungen führen und an die für den Versicherer tätigen Vermittler

weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versi-
cherungsangelegenheiten dient. Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen-
und Rückversicherer übermittelt werden; an Vermittler dürfen sie nur weiter-
gegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.

Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter
ein, dass der/die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leis-
tungsdaten darüber hinaus für die Beratung und Betreuung auch in sonstigen
Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen.

Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des Merk-
blattes zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, das mir als Teil die-
ses Antrages vor Vertragsabschluss, auf Wunsch auch sofort, überlassen
wird.

Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.
Registergericht: Stuttgart HRB 547

WGV-Versicherung AG
Registergericht: Stuttgart HRB 7479

Für beide Unternehmen:

Sitz: Stuttgart

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Landrat Helmut Jahn

Vorstand:

Hans-Joachim Haug (Vorsitzender)
Dr. Klaus Brachmann
Achim Schweizer

C. Erläuterungen zur Wohngebäudeversicherung

1. Versichertes Gebäude
Versichert ist das im Antrag und im Versicherungsschein näher beschriebene
Gebäude.
Garagen und Nebengebäude auf dem Versicherungsgrundstück sind beson-
ders anzugeben. In der Wohngebäudeversicherung nicht versicherbar sind
Gewächshäuser und Gebäude, die nicht überwiegend zu Wohnzwecken ge-
nutzt werden.

2. Versicherte Gefahren
Der Versicherungsschutz erstreckt sich ausschließlich auf die vereinbarten
und im Versicherungsschein aufgeführten Gefahren.
Die Versicherung der Gefahren „Sturm/Hagel“ und „weitere Elementarschä-
den“ ist nur in Verbindung mit einer Feuerversicherung möglich.
Die Leitungswasserversicherung für Gebäude, die bei Antragstellung älter als
50 Jahre sind, wird nur nach vorheriger Risikoprüfung angeboten.

3. Versicherungsschutz für den Rohbau
Die Feuerversicherung (Brand, Blitzschlag, Explosion) für Neubauten gemäß
Klausel 7163 wird längstens für 24 Monate beitragsfrei gewährt. Beträgt die
Bauzeit mehr als 24 Monate, wird ab dem 25. Monat ein Beitrag erhoben.

4. Neubaurabatt
Für Gebäude, die ab Bezugsfertigstellung mindestens gegen die Gefahren
Feuer, Sturm/Hagel und Leitungswasser versichert sind, wird ein Neubaurab-
att gewährt.
Der Nachlass beträgt 50 Prozent und wird ab Bezugsfertigstellung bis zum
Ablauf von drei vollen Kalenderjahren gewährt. Danach wird für weitere drei
Kalenderjahre ein Nachlass von 25 Prozent eingeräumt. Im Anschluss erfolgt
die Umstellung auf den Tarifbeitrag. Bei An- und Umbauten wird kein Neu-
baurabatt gewährt.

5. Für die Versicherung weiterer Elementarschäden gelten die Besonderen
Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden in der Wohn-
gebäudeversicherung (BEW 2008) – Form-Nr. 01/2010 – .

6. Selbstbehalt bei Elementarschäden
Bei Elementarschäden durch Sturm/Hagel trägt der Versicherungsnehmer an
jedem Versicherungsfall einen Selbstbehalt von 200 EUR und bei Elementar-
schäden durch Erdbeben 10 Promille der Versicherungssumme 1914, multi-
pliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Vertrag gelten-
den Anpassungsfaktor (Klausel 7761), höchstens 5.000 EUR.

7. Erweiterter Versicherungsschutz in der Leitungswasserversicherung
Auf besonderen Antrag und gegen Zahlung eines Beitragszuschlages kann
der Versicherungsschutz in der Leitungswasserversicherung um folgende
Klauseln erweitert werden:
7260 Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und Heizungsroh-
ren auf dem Versicherungsgrundstück
7262 Erweiterte Versicherung von Ableitungsrohren auf dem Versiche-
rungsgrundstück

8. Anpassung des Prämiensatzes
Der Versicherer kann die Prämie pro 1.000 Mark 1914 bzw. 1.000 EUR Versi-
cherungssumme für bestehende Versicherungsverträge, auch soweit sie für
erweiterten Versicherungsschutz vereinbart ist (Prämiensatz), mit Wirkung
von Beginn des nächsten Versicherungsjahres an erhöhen. Dabei darf der ge-
änderte Prämiensatz den im Zeitpunkt der Änderung geltenden Tarifprämien-
satz nicht übersteigen.
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers über die Prämiensatzer-
höhung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung kündigen. Die Kündi-
gung ist schriftlich zu erklären.
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es
notwendig, dass Sie die beiliegenden Fragen wahrheitsgemäß und voll-
ständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie
nur geringe Bedeutung beimessen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie
unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu
den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehen-
den Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen be-
kannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt
haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheb-
lichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche
Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zu-
rücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch
grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktritts-
recht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leis-
tung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig an-
gegebene Umstand

– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht.

2. Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzei-
gepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können
wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingun-
gen, geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser
Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig
verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil.
Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Be-
dingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder
schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus,
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mittei-
lung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden
wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeige-
pflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis
erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzuge-
ben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nach-
träglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1
nicht verstrichen ist.

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahr-
umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung er-
löschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht
für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist
beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig ver-
letzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person ver-
treten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung,
der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer
Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene
Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die An-
zeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur be-
rufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit zur Last fällt.



2. Brand
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist
oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

3. Blitzschlag
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.
Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektrischen Einrich-
tungen und Geräten sind nur versichert, wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf
dem der Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer Art entstanden
sind. Spuren eines direkten Blitzschlags an anderen Sachen als an elektrischen
Einrichtungen und Geräten oder an Antennen stehen Schäden anderer Art gleich.

4. Explosion, Implosion
4.1. Explosion

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beru-
hende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.
Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn seine
Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich
des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im
Innern eines Behälters eine Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen,
so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.

4.2. Implosion
Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkörpers
durch äußeren Überdruck infolge eines inneren Unterdruckes.

5. Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind
a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbeben;
b) Sengschäden;
c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum

auftretenden Explosionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektri-
schen Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen;

d) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, dass sie einem
Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausge-
setzt werden; dies gilt auch für Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder
Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird.

Die Ausschlüsse gemäß § 2 Nr. 5. b) bis 5. d) gelten nicht, soweit diese Schäden
Folge eines versicherten Sachschadens gemäß § 2 Nr. 1. sind.

§ 3 Leitungswasser
1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden

Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäuden eintretende
a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den damit verbunde-
nen Schläuchen,

bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärmepumpen- oder
Solarheizungsanlagen,

cc) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen,
sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern oder vergleich-
baren Anlagen sind.

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installationen:
aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z.B. Wasser-

und Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie
deren Anschlussschläuche,

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Warmwasser-
heizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungs-
anlagen.

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich der Boden-
platte.
Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb des Ge-
bäudes.
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb
der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) nicht versichert.
c) Mitversichert sind auch geplatzte Waschmaschinen- und Spülmaschinen-

schläuche. Die Entschädigung ist je Schlauch auf 100 EUR begrenzt.
2. Bruchschäden außerhalb von Gebäuden

Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende
frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungsrohren der Wasserver-
sorgung oder an den Rohren von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-,
Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen soweit
a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen und
b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden und
c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

3. Nässeschäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch bestim-
mungswidrig austretendes Leitungswasser zerstört oder beschädigt werden oder
abhanden kommen.

Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.
WGV-Versicherung AG

Allgemeine Wohngebäude Versicherungsbedingungen (VGB 2008)

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), generelle Ausschlüsse
§ 2 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge
§ 3 Leitungswasser
§ 4 Sturm, Hagel
§ 5 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort
§ 6 Wohnungs- und Teileigentum
§ 7 Versicherte Kosten
§ 8 Mehrkosten
§ 9 Mietausfall, Mietwert
§ 10 Versicherungswert, Versicherungssumme
§ 11 Ermittlung der Versicherungssumme in der gleitenden Neuwertversicherung,

Unterversicherung
§ 12 Prämie in der gleitenden Neuwertversicherung und deren Anpassung
§ 13 Entschädigungsberechnung
§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
§ 15 Sachverständigenverfahren
§ 16 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

vor dem Versicherungsfall, Sicherheitsvorschriften
§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände
§ 18 Veräußerung der versicherten Sachen
§ 19 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters
§ 20 Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende des Vertrages
§ 21 Prämien, Versicherungsperiode
§ 22 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, Folgen verspäteter Zahlung oder

Nichtzahlung
§ 23 Folgeprämie
§ 24 Lastschriftverfahren
§ 25 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
§ 26 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
§ 27 Gefahrerhöhung
§ 28 Überversicherung
§ 29 Mehrere Versicherer
§ 30 Versicherung für fremde Rechnung
§ 31 Aufwendungsersatz
§ 32 Übergang von Ersatzansprüchen
§ 33 Kündigung nach dem Versicherungsfall
§ 34 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
§ 35 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen
§ 36 Vollmacht des Versicherungsvertreters
§ 37 Repräsentanten
§ 38 Verjährung
§ 39 Gerichtsstand
§ 40 Anzuwendendes Recht

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), generelle
Ausschlüsse

1. Versicherungsfall
a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch

aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luft-
fahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung,

bb) Leitungswasser,
cc) Sturm, Hagel
zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden kommen.

b) Die Gefahrengruppen aa) und bb) können auch einzeln versichert werden. Die
Gefahrengruppe cc) kann nur in Verbindung mit der Gefahrengruppe aa) versi-
chert werden.

2. Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie
a) Ausschluss Krieg

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolu-
tion, Rebellion oder Aufstand.

b) Ausschluss Innere Unruhen
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
nicht auf Schäden durch Innere Unruhen.

c) Ausschluss Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive
Substanzen.

§ 2 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge
1. Versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
a) Brand,
b) Blitzschlag,
c) Explosion, Implosion
d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.
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Das Leitungswasser muss aus Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitun-
gen) oder damit verbundenen Schläuchen, den mit diesem Rohrsystem verbunde-
nen sonstigen Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen, aus Einrichtun-
gen der Warmwasser- oder Dampfheizung, aus Klima-, Wärmepumpen- oder
Solarheizungsanlagen, aus Wasserlösch- und Berieselungsanlagen oder aus Was-
serbetten und Aquarien ausgetreten sein.
Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungs-
anlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich.

4. Nicht versicherte Schäden
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch

aa) Regenwasser aus Fallrohren,
bb) Plansch- oder Reinigungswasser,
cc) Schwamm,
dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung

oder Witterungsniederschläge oder einen durch diese Ursachen hervorge-
rufenen Rückstau,

ee) Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch,
ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach Nr. 3.

die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat,
gg) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luft-

fahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung,
hh) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen eines

Brandes, durch Druckproben oder durch Umbauten oder Reparaturarbei-
ten an dem versicherten Gebäude oder an der Sprinkler- oder Beriese-
lungsanlage,

ii) Sturm, Hagel,
jj) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder sonstigen mobilen Behält-

nissen.
b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an Gebäuden oder an

Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden oder
Gebäudeteilen befindlichen Sachen,

§ 4 Sturm, Hagel
1. Versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die zerstört oder be-
schädigt werden oder abhanden kommen
a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf versicherte

Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden;
b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegen-

stände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte
Sachen befinden, wirft;

c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen;
d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf Gebäude, die

mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte
Sachen befinden, baulich verbunden sind;

e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegen-
stände auf Gebäude wirft, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden,
in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind.

2. Sturm
Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach
Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 63 km/Stunde).
Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8
unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden

an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen
anderen Sachen angerichtet hat, oder dass

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten Gebäudes
oder des Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen befunden haben,
oder mit diesem Gebäude baulich verbundenen Gebäuden, nur durch Sturm ent-
standen sein kann.

3. Hagel
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.

4. Nicht versicherte Schäden
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch

aa) Sturmflut;
bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ord-

nungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen,
es sei denn, dass diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden
sind und einen Gebäudeschaden darstellen;

cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges,
seiner Teile oder seiner Ladung;

dd) weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung,
Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch).

b) Nicht versichert sind Schäden an
aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den

in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;
bb) Laden- und Schaufensterscheiben.

5. Besondere Vereinbarung
Sofern nichts anderes vereinbart ist, beträgt der Selbstbehalt je Versicherungsfall
200 EUR.

§ 5 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort
1. Beschreibung des Versicherungsumfangs

Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude mit ihren
Gebäudebestandteilen und Gebäudezubehör einschließlich unmittelbar an das
Gebäude anschließender Terrassen auf dem im Versicherungsschein bezeichneten
Versicherungsgrundstück. Als Gebäudezubehör gelten ferner Müllboxen sowie
Klingel- und Briefkastenanlagen auf dem Versicherungsgrundstück.
Weitere Grundstückbestandteile sind nur versichert, soweit diese ausdrücklich in
den Versicherungsumfang einbezogen sind.

2. Definitionen
a) Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind mit dem Erdboden verbundene Bau-

werke, die der überwiegenden Nutzung zu Wohnzwecken bestimmt sind und
gegen äußere Einflüsse schützen können.

b) Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude eingefügte Sachen, die durch ihre
feste Verbindung mit dem Gebäude ihre Selbstständigkeit verloren haben.
Dazu gehören auch Einbaumöbel bzw. Einbauküchen, die individuell für das
Gebäude raumspezifisch geplant und gefertigt sind.

c) Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich im Gebäude befinden oder
außen am Gebäude angebracht sind und der Instandhaltung bzw. überwiegen-
den Zweckbestimmung des versicherten Gebäudes dienen.

d) Als Grundstückbestandteile gelten die mit dem Grund und Boden des Versiche-
rungsgrundstücks fest verbundenen Sachen.

e) Versicherungsgrundstück ist das Flurstück/sind die Flurstücke, auf dem das
versicherte Gebäude steht (Versicherungsort). Teilen sich mehrere Gebäude ein
Flurstück, so gilt als Versicherungsort derjenige Teil des Flurstücks, der durch
Einfriedung oder anderweitige Abgrenzung dem/den im Versicherungsschein
bezeichneten Gebäude(n) ausschließlich zugehörig ist.

3. Ausschlüsse
a) Nicht versichert sind Photovoltaikanlagen sowie deren zugehörige Installatio-

nen (z.B. Solarmodule, Montagerahmen, Befestigungselemente, Mess-, Steuer-
und Regeltechnik, Wechselrichter und Verkabelung).

b) Nicht versichert sind in das Gebäude nachträglich eingefügte – nicht aber
ausgetauschte – Sachen, die ein Mieter oder Wohnungseigentümer auf seine
Kosten beschafft oder übernommen hat und daher hierfür die Gefahr trägt.
Eine anderweitige Vereinbarung über die Gefahrtragung ist vom Versiche-
rungsnehmer nachzuweisen.

c) Nicht versichert sind elektronisch gespeicherte Daten und Programme.
d) Nicht versichert sind Gewächshäuser, Frühbeete und Schwimmbecken im

Freien.
e) Nicht versichert sind Schäden an Bepflanzungen (z.B. Bäume, Sträucher, Ge-

wächse und sonstige Bodenerzeugnisse).
f) Nebengebäude sind nicht versichert, sofern sie im Antrag nicht aufgeführt

sind.

§ 6 Wohnungs- und Teileigentum
1. Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern der Versiche-

rer wegen des Verhaltens einzelner Wohnungseigentümer ganz oder teilweise leis-
tungsfrei, so kann er sich hierauf gegenüber den übrigen Wohnungseigentümern
wegen deren Sondereigentums sowie deren Miteigentumsanteile nicht berufen.
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, hat
dem Versicherer die darauf entfallenden Aufwendungen zu ersetzen.

2. Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der Versicherer sie
auch insoweit entschädigt, als er gegenüber einzelnen Miteigentümern leistungs-
frei ist, sofern diese zusätzliche Entschädigung zur Wiederherstellung des gemein-
schaftlichen Eigentums verwendet wird.
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ist
verpflichtet, dem Versicherer diese Mehraufwendungen zu erstatten.

3. Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1. und Nr. 2. entspre-
chend.

§ 7 Versicherte Kosten
1. Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen

a) Aufräum- und Abbruchkosten
für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen sowie für das Weg-
räumen und den Abtransport von Schutt und sonstigen Resten dieser Sachen
zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern und Vernichten.

b) Bewegungs- und Schutzkosten
die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung versicherter Sachen andere Sachen bewegt, verändert oder ge-
schützt werden müssen.

c) Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten
Versichert sind notwendige Kosten für – auch erfolglose – Maßnahmen, die der
Versicherungsnehmer zur Abwendung eines unmittelbar drohenden versicher-
ten Schadens oder Minderung eines Schadens für sachgerecht halten durfte.

2. Die Entschädigung für versicherte Kosten gemäß Nr. 1. a) und b) ist, sofern nichts
anderes vereinbart ist, auf 10% der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit
dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für den Vertrag geltenden Anpassungs-
faktor, begrenzt.

3. Kosten für die Dekontamination von Erdreich
a) In Erweiterung von Nr. 1. ersetzt der Versicherer die notwendigen Kosten, die

dem Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen infolge eines
Versicherungsfalls entstehen, um
aa) Erdreich des Versicherungsgrundstücks zu untersuchen oder zu dekonta-

minieren oder auszutauschen,
bb) den Aushub in die nächstgelegene, geeignete Deponie zu transportieren

und dort abzulagern oder zu vernichten,
bb) insoweit den Zustand des im Versicherungsschein bezeichneten Grund-

stücks vor Eintritt des Versicherungsfalles wiederherzustellen.
b) Die Aufwendungen gemäß Nr. 3. werden nur ersetzt, sofern die behördlichen

Anordnungen
aa) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt

des Versicherungsfalles erlassen waren und
bb) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Versiche-

rungsfalles entstanden ist,
cc) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles ergan-

gen sind und dem Versicherer ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen
innerhalb von drei Monaten seit Kenntnis der Anordnung gemeldet wur-
den.

c) Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des Er-
dreichs erhöht, so werden nur die Aufwendungen ersetzt, die den für eine
Beseitigung der bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag überstei-
gen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den
Versicherungsfall aufgewendet worden wäre. Die hiernach nicht zu ersetzen-
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den Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt.
d) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund

sonstiger Verpflichtungen des Versicherungsnehmers einschließlich der soge-
nannten Einliefererhaftung werden nicht ersetzt.

e) Kosten gemäß Nr. 3. gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß Nr. 1. a).
f) Die Entschädigung je Schadenfall ist für Kosten gemäß Nr. 3. auf 10.000 EUR

begrenzt.

§ 8 Mehrkosten
1. Beschreibung der versicherten Leistung

a) Der Versicherer ersetzt die tatsächlich entstandenen Mehrkosten infolge von
Veränderungen der öffentlich-rechtlichen Vorschriften (Gesetze und Verord-
nungen), die zwischen Errichtung bzw. letztmaliger genehmigungspflichtiger
Baumaßnahme am betroffenen Gebäudeteil und dem Versicherungsfall in Kraft
getreten sind.

b) Darf die Wiederherstellung der versicherten, vom Schaden betroffenen Sachen
aufgrund behördlicher Wiederaufbaubeschränkungen nur an anderer Stelle
erfolgen, so sind dadurch entstehende Mehrkosten nur in dem Umfang zu er-
setzen, in dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstanden
wären.

c) Der Ersatz von Mehrkosten beschränkt sich auf die tatsächlich vom Schaden
betroffenen Gebäudeteile.

d) Ist das Gebäude zum Zeitwert versichert, so werden die Mehrkosten im Ver-
hältnis des versicherten Zeitwerts zum aktuellen Neubauwert erstattet.

2. Definitionen
Mehrkosten im Sinne dieser Vorschrift ergeben sich aus der Differenz des Aufwan-
des für die Wiederherstellung in gleicher Art und Güte und dem Aufwand zum Zeit-
punkt der Wiederherstellung, der unter Berücksichtigung der Nr. 1. a) und b) ent-
stehen wird.

3. Ausschlüsse
a) Nicht versichert sind Mehrkosten infolge von

aa) Betriebsbeschränkungen,
bb) Kapitalmangel,
cc) behördlichen Auflagen, die mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungs-

falles erteilt wurden,
dd) behördlichen Wiederherstellungsbeschränkungen, die es untersagen, ver-

wertbare Reste der versicherten, vom Schaden betroffenen Sachen zu
verwerten.

b) Wird vor Eintritt des Versicherungsfalles auf der Grundlage bestehender Ge-
setze und Verordnungen durch eine hierin ausgewiesene Frist der Bestands-
schutz außer Kraft gesetzt bzw. die Nutzung des Gebäudes ganz oder teilweise
untersagt, so sind die hierdurch entstehenden Mehrkosten nicht vom Versiche-
rungsschutz umfasst, auch wenn die zuständige Behörde noch keinen ent-
sprechenden Verwaltungsakt erlassen hat.

4. Preissteigerungen
Der Versicherer ersetzt auch Preissteigerungen, die im Zuge der Wiederherstellung
entstehen und deren Ursache in der Zeit zwischen Eintritt des Versicherungsfalles
und der unverzüglichen Wiederherstellung liegt und für die nicht gleichzeitig eine
Preisdifferenzversicherung besteht. Veranlasst der Versicherungsnehmer nicht un-
verzüglich die Wiederherstellung, sind die Mehrkosten nur in dem Umfang zu er-
setzen, in dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung entstanden
wären.

5. Die Entschädigung versicherter Mehrkosten gem. Nr. 1. ist begrenzt auf 5% der
Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungs-
falles für den Vertrag geltenden Anpassungsfaktor.

§ 9 Mietausfall, Mietwert
1. Mietausfall, Mietwert

Der Versicherer ersetzt
a) den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietnebenkosten, wenn Mieter von

Wohnräumen infolge eines Versicherungsfalles zu Recht die Zahlung der Miete
ganz oder teilweise eingestellt haben,

b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen einschließlich fortlaufender
Nebenkosten im Sinne des Mietrechts, die der Versicherungsnehmer selbst be-
wohnt und die infolge eines Versicherungsfalles unbenutzbar geworden sind,
falls dem Versicherungsnehmer die Beschränkung auf einen benutzbar geblie-
benen Teil der Wohnung nicht zugemutet werden kann.

c) Der Versicherer ersetzt auch einen durch die Einhaltung öffentlich-rechtlicher
Vorschriften (z.B. Wiederaufbaubeschränkungen) verursachten zusätzlichen
Mietausfall bzw. Mietwert.

2. Haftzeit
a) Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die

Räume wieder benutzbar sind, höchstens jedoch für 24 Monate seit dem Ein-
tritt des Versicherungsfalles.

b) Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie der Versicherungs-
nehmer die mögliche Wiederbenutzung nicht schuldhaft verzögert.

3. Gewerblich genutzte Räume
Für gewerblich genutzte Räume kann die Versicherung des Mietausfalles oder des
ortsüblichen Mietwertes vereinbart werden.

§ 10 Versicherungswert, Versicherungssumme
1. Vereinbarte Versicherungswerte

Als Versicherungswert kann der Gleitende Neuwert, der Neuwert, der Zeitwert oder
der Gemeine Wert vereinbart werden. Im Versicherungsfall kann der Gemeine Wert
Anwendung finden, wenn die versicherte Sache dauerhaft entwertet ist (siehe d)).
Der Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschädigungsberechnung.
a) Gleitende Neuwert

Der gleitende Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des Gebäude ausge-
drückt in Preisen des Jahres 1914. Der Neubauwert bemisst sich nach Größe,
Ausstattung sowie Ausbau des Gebäudes. Hierzu gehören auch Architektenge-
bühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten.
Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die Baukostenentwicklung
an (siehe § 12 Nr. 2.). Deshalb besteht Versicherungsschutz auf der Grundlage
des ortsüblichen Neubauwertes zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

Wenn sich durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen innerhalb der Versiche-
rungsperiode der Wert der Gebäude erhöht, besteht bis zum Schluss der lau-
fenden Versicherungsperiode auch insoweit Versicherungsschutz.

b) Neuwert
Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes. Der Neubauwert
bemisst sich nach Größe, Ausstattung sowie Ausbau des Gebäudes. Hierzu ge-
hören auch Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungs-
kosten.

c) Zeitwert
Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert des Gebäudes (siehe b)) abzüg-
lich der Wertminderung durch Alter und Abnutzung.

d) Gemeiner Wert
Der Gemeine Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude oder für
das Altmaterial.

Ist Versicherung zum gleitenden Neuwert, Neuwert oder Zeitwert vereinbart und ist
das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet, so ist Versi-
cherungswert lediglich der gemeine Wert (Nutzungsvorbehalt). Eine dauernde Ent-
wertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck nicht mehr
zu verwenden ist.

2. Versicherungssumme
a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsneh-

mer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert entsprechen
soll.

b) Wenn bauliche Änderungen vorgenommen werden, soll der Versicherungsneh-
mer die Versicherungssumme an den veränderten Versicherungswert anpas-
sen.

c) Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart worden, soll der Versiche-
rungsnehmer die Versicherungssumme für die versicherte Sache für die Dauer
des Versicherungsverhältnisse dem jeweils gültigen Versicherungswert anpas-
sen.

d) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme
nicht dem Versicherungswert, kann die Regelung über die Unterversicherung
zur Anwendung kommen (siehe § 13 Nr. 9.).

§ 11 Ermittlung der Versicherungssumme in der gleitenden Neuwert-
versicherung, Unterversicherung

1. Ermittlung der Versicherungssumme in der gleitenden Neuwertversicherung
Die Versicherungssumme ist nach dem ortsüblichen Neubauwert (siehe § 10 Nr. 1.
a)) zu ermitteln, der in den Preisen des Jahres 1914 ausgedrückt wird (Versiche-
rungssumme „Wert 1914“).
Die Versicherungssumme gilt als richtig ermittelt, wenn
a) sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schätzung eines Bausachver-

ständigen festgesetzt wird,
b) der Versicherungsnehmer im Antrag den Neubauwert in Preisen eines anderen

Jahres zutreffend angibt und der Versicherer diesen Betrag umrechnet,
c) der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe, Ausbau und Ausstattung

des Gebäudes zutreffend beantwortet und der Versicherer hiernach die Versi-
cherungssumme „Wert 1914“ berechnet.

2. Unterversicherungsverzicht
a) Wird die nach Nr. 1. ermittelte Versicherungssumme „Wert 1914“ vereinbart,

nimmt der Versicherer bei der Entschädigung (einschließlich Kosten und Miet-
ausfall) keinen Abzug wegen Unterversicherung vor (Unterversicherungsver-
zicht).

b) Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beschreibung des Gebäudes und sei-
ner Ausstattung gemäß Nr. 1. c) von den tatsächlichen Verhältnissen bei Ver-
tragsabschluss abweicht und ist dadurch die Versicherungssumme „Wert
1914“ zu niedrig bemessen, so kann der Versicherer nach den Regelungen
über die Anzeigepflichtverletzungen vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder
eine Vertragsanpassung vornehmen; ferner kann er bezüglich der Differenz
zwischen vereinbarter Versicherungssumme und tatsächlichem Versiche-
rungswert nach den Regeln der Unterversicherung leistungsfrei sein.

c) Der Unterversicherungsverzicht gilt ferner nicht, wenn der der Versicherungs-
summenermittlung zugrunde liegende Bauzustand nach Vertragsabschluss
durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen verändert wurde und die Verände-
rung dem Versicherer nicht unverzüglich angezeigt wurde. Eine Unterversiche-
rung wegen nicht angezeigter werterhöhender Um-, An- oder Ausbauten wird
jedoch nur insoweit angerechnet, als sie 5% der Versicherungssumme über-
steigt

§ 12 Prämie in der gleitenden Neuwertversicherung und deren
Anpassung

1. Berechnung der Prämie
Grundlagen der Berechnung der Prämie sind die Versicherungssumme „Wert
1914“, der vereinbarte Prämiensatz sowie der Anpassungsfaktor (siehe Nr. 2. a)).
Die jeweils zu zahlende Jahresprämie wird berechnet durch Multiplikation der ver-
einbarten Grundprämie 1914 (Versicherungssumme „Wert 1914“ multipliziert mit
dem Prämiensatz) mit dem jeweils gültigen Anpassungsfaktor.

2. Anpassung der Prämie
a) Die Prämie verändert sich entsprechend der Anpassung des Versicherungs-

schutzes (siehe § 10 Nr. 1. a)) gemäß der Erhöhung oder Verminderung des
Anpassungsfaktors.

b) Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines
jeden Jahres für das in diesem Jahr beginnende Versicherungsjahr ent-
sprechend dem Prozentsatz, um den sich der jeweils für den Monat Mai des
Vorjahres veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude und der für den
Monat April des Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex für das Baugewerbe
verändert haben. Beide Indizes gibt das Statistische Bundesamt bekannt. Bei
dieser Anpassung wird die Änderung des Baupreisindexes zu 80 Prozent und
die des Tariflohnindexes zu 20 Prozent berücksichtigt, und zwar der jeweilige
Index auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.
Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach dem Komma errechnet und
gerundet.
Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma eine Fünf oder eine
höhere Zahl ist, wird aufgerundet, sonst abgerundet.
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c) Der Versicherungsnehmer kann einer Erhöhung der Prämie innerhalb eines
Monats, nachdem ihm die Mitteilung über die Erhöhung des Anpassungsfak-
tors zugegangen ist, durch Erklärung in Textform widersprechen. Zur Wahrung
der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird die Erhöhung nicht
wirksam. Die Versicherung bleibt dann als Neuwertversicherung (siehe § 10 Nr.
1. b)) in Kraft, und zwar zur bisherigen Prämie und mit einer Versicherungs-
summe, die sich aus der Versicherungssumme „Wert 1914“ multipliziert mit
1/100 des Baupreisindexes für Wohngebäude ergibt, der im Mai des Vorjahres
galt.
In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversicherungsverzicht nicht mehr.
Das Recht des Versicherungsnehmers auf Herabsetzung der Versicherungs-
summe wegen erheblicher Überversicherung bleibt unberührt.

d) Der Versicherer kann die Prämie pro 1.000 Mark 1914 bzw. 1.000 EUR Versi-
cherungssumme für bestehende Versicherungsverträge, auch soweit sie für
erweiterten Versicherungsschutz vereinbart ist (Prämiensatz), mit Wirkung von
Beginn des nächsten Versicherungsjahres an erhöhen. Dabei darf der geän-
derte Prämiensatz den im Zeitpunkt der Änderung geltenden Tarifprämiensatz
nicht übersteigen.
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers über die Prämiensatzerhö-
hung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung kündigen. Die Kündigung
ist schriftlich zu erklären.

§ 13 Entschädigungsberechnung
1. In der gleitenden Neuwertversicherung bzw. Neuwertversicherung sind im

Versicherungsfall Grundlage der Entschädigungsberechnung
a) bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederherstellungskosten des

Gebäudes (einschließlich der Architektengebühren sowie sonstiger Konstruk-
tions- und Planungskosten) bei Eintritt des Versicherungsfalles,

b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die notwen-
digen Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer
durch die Reparatur nicht ausgeglichenen Wertminderung, höchstens jedoch
der Versicherungswert bei Eintritt des Versicherungsfalles,

c) bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen der Wiederbe-
schaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand bei
Eintritt des Versicherungsfalles.

d) Restwerte werden angerechnet.
2. In der Zeitwertversicherung ist im Versicherungsfall Grundlage der

Entschädigungsberechnung
a) bei zerstörten Gebäuden der Neuwert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls

abzüglich deren Wertminderung durch Alter und Abnutzung,
b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die notwen-

digen Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer
durch die Reparatur nicht ausgeglichenen Wertminderung, höchstens jedoch
der Zeitwert bei Eintritt des Versicherungsfalles,

c) bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen der Wiederbe-
schaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand
zum Zeitpunkt der Vereinbarung abzüglich deren Wertminderung durch Alter
und Abnutzung.

d) Restwerte werden angerechnet.
3. Entschädigungsberechnung bei gemeinem Wert

Soweit ein Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauerhaft entwertet ist,
werden versicherte Sachen nur unter Zugrundelegung des erzielbaren Verkaufs-
preises ohne Grundstücksanteile (gemeiner Wert) entschädigt.

4. Kosten
Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter Kosten (siehe § 7) ist
der Nachweis tatsächlich angefallener Kosten unter Berücksichtigung der jeweils
vereinbarten Entschädigungsgrenzen.

5. Mietausfall, Mietwert
Der Versicherer ersetzt den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert bis zum Ende
der vereinbarten Haftzeit.

6. Mehrwertsteuer
a) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vor-

steuerabzugsberechtigt ist; das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer
Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.

b) Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten (siehe § 7) und ver-
sicherten Mietausfalls bzw. Mietwerts (siehe § 9) gilt a) entsprechend.

7. Wiederherstellung und Wiederbeschaffung
In der Gleitenden Neuwertversicherung und der Neuwertversicherung erwirbt der
Versicherungsnehmer den Anspruch auf Zahlung des Teils der Entschädigung, der
den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil) nur, soweit und sobald er inner-
halb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sicherstellt, dass er die
Entschädigung verwenden wird, um versicherte Sachen in gleicher Art und Zweck-
bestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen oder wiederzubeschaf-
fen. Ist dies an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich
nicht zu vertreten, so genügt es, wenn die Gebäude an anderer Stelle innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt werden.
Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschädigung nach Nr. 1. a), b) und
c) abzüglich der Wertminderung durch Alter und Abnutzung. Nr. 6. gilt entspre-
chend.
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung des entschädigten Neuwertanteiles
an den Versicherer verpflichtet, wenn er die auf den Neuwertanteil geleistete Ent-
schädigung schuldhaft nicht zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der
versicherten Sachen verwendet.

8. Gesamtentschädigung, Kosten auf Weisung des Versicherers
In der Neu- und Zeitwertversicherung ist die Gesamtentschädigung für versicherte
Sachen (siehe § 5), versicherte Kosten (siehe § 7) und versicherten Mietausfalls
bzw. Mietwerts (siehe § 9) je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme be-
grenzt. Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten, die auf Weisung
des Versicherers entstanden sind, werden unbegrenzt ersetzt.

9. Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung
Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versicherungsfalles in der Gleiten-
den Neuwertversicherung (siehe § 10 Nr. 1. a)) ohne Vereinbarung eines Unterver-
sicherungsverzichts, in der Neu- und Zeitwertversicherung sowie in der Versiche-

rung zum gemeinen Wert (siehe § 10 Nr. 1. b) – d)) niedriger als der Versiche-
rungswert der versicherten Sachen (Unterversicherung), wird die Entschädigung
gemäß Nr. 1. bis Nr. 3. in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versiche-
rungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: Entschädigung = Schaden-
betrag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den Versiche-
rungswert. Entsprechendes gilt für die Berechnung versicherter Kosten (siehe § 7)
und versicherten Mietausfalles bzw. Mietwerts (siehe § 9).

§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
1. Fälligkeit der Entschädigung

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum
Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den
Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindes-
tens zu zahlen ist.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fäl-
lig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nach-
weis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung si-
chergestellt hat.

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach Nr. 1. b)
geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens
des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederher-
gestellt oder wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weiter-
gehende Zinspflicht besteht:
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung

des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.
b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab

dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstel-
lung der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen
gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat.

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.
4. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1., 3. a) und b) ist der Zeitraum nicht zu
berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Ent-
schädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungs-

nehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles
noch läuft;

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
über die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte.

§ 15 Sachverständigenverfahren
1. Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen,
dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt
wird.
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungs-
nehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellun-
gen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei,

die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des
von ihr genannten Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten
Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht inner-
halb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn
die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht
ernennen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versiche-
rungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbe-
werber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäfts-
verbindung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäfts-
partnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen
einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt ent-
sprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen.
Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer
Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten ver-

sicherten Sachen sowie deren nach dem Versicherungsvertrag infrage kom-
menden Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten und den versicherten

Mietausfall bzw. Mietwert;
e) den Wert der nicht vom Schaden betroffenen versicherten Sachen, wenn kein

Unterversicherungsverzicht gegeben ist.
5. Verfahren nach Feststellung

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig.
Weichen die Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der
Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig ge-
bliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen ge-
zogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.
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Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Ver-
tragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von
der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Fest-
stellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung.
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Ent-
scheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht tref-
fen können oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sach-
verständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versiche-
rungsnehmers nicht berührt.

§ 16 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten des
Versicherungsnehmers vor dem Versicherungsfall,
Sicherheitsvorschriften

1. Sicherheitsvorschriften
Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten hat der Versicherungsnehmer
a) die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende Anlagen und Einrich-

tungen, Dächer und außen angebrachte Sachen, stets in ordnungsgemäßem
Zustand zu erhalten und Mängel oder Schäden unverzüglich beseitigen zu lassen,

b) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile zu jeder Jahreszeit genügend häu-
fig zu kontrollieren und dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen
abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten,

c) in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu beheizen und dies
genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und
Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten.

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1. genannten Obliegenheiten, ist
der Versicherer unter den in § 26 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände
1. Anzeigepflichtige Gefahrerhöhung

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß § 27 kann insbesondere dann vor-
liegen, wenn
a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsabschluss ge-

fragt hat,
b) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäudes nicht genutzt wird,
c) an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt werden, in deren Verlauf das

Dach ganz oder teilweise entfernt wird oder die das Gebäude überwiegend un-
benutzbar machen,

d) in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb aufgenommen oder verändert
wird,

e) das Gebäude nach Vertragsschluss unter Denkmalschutz gestellt wird.
2. Folgen einer Gefahrerhöhung

Zu den Folgen einer Gefahrerhöhung siehe § 27 Nr. 3. bis Nr. 5.

§ 18 Veräußerung der versicherten Sachen
1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum
Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobilien das Datum des Grund-
bucheintrages) an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines
Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und
Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die zur Zeit des
Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamt-
schuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen,
wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2. Kündigungsrechte
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis un-

ter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungs-
recht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Ver-
sicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung
oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in
Schriftform zu kündigen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem
Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung
innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für die Zah-
lung der Prämie.

3. Anzeigepflichten
a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüg-

lich in Textform anzuzeigen.
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflich-

tet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt
eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer nach-
weist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber
nicht geschlossen hätte.

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm
die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte
zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht ge-
kündigt hat.

§ 19 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters
1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Ver-
sicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der
Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind,
den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach
seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform
Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und
hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.
Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 % oder
schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Um-
stand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer
Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer
den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1., kann der
Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer
hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht
des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände
zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht
zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach,
dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der we-
der für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich
ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

c) Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1. leicht fahr-
lässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umständen zu gleichen oder anderen
Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a)), zum Rücktritt (b)) und
zur Kündigung (c)) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den
nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzu-
fechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (2. a)), zum Rücktritt (2. b)) oder zur Kündigung
(2. c)) muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und
dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung
kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren
Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem
der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis
erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (2. a)), zum Rücktritt (2. b)) und zur Kündigung (2.
c)) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht
hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so
sind bei der Anwendung von Nr. 1. und 2. sowohl die Kenntnis und die Arglist
des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu
berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeige-
pflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn
weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2. a)), zum Rücktritt (2. b)) und
zur Kündigung (2. c)) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss;
dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind.
Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein
Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 20 Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende des Vertrages
1. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie zu dem im
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2. Dauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abge-
schlossen.

3. Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um
jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

4. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf
des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von
drei Monaten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des
jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.
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5. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass
es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

6. Wegfall des versicherten Interesses
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der
Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kennt-
nis erlangt.

§ 21 Prämien, Versicherungsperiode
Je nach Vereinbarung werden die Prämien entweder durch laufende Zahlungen
halbjährlich oder jährlich im Voraus gezahlt. Entsprechend der Vereinbarung über
laufende Zahlungen umfasst die Versicherungsperiode ein halbes Jahr oder ein
Jahr. Bei einer Einmalprämie ist die Versicherungsperiode die vereinbarte Ver-
tragsdauer, jedoch höchstens ein Jahr.

§ 22 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, Folgen verspäteter Zahlung
oder Nichtzahlung

1. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen eines Wider-
rufsrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versiche-
rungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist
die erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 be-
stimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung
bewirkt ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder ge-
troffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen
Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

2. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 1. maßgebenden Fäl-
ligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, so-
lange die Zahlung nicht bewirkt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

3. Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem
nach Nr. 1. maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen
vor Zahlung der Prämie eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung ver-
pflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 23 Folgeprämie
1. Fälligkeit

a) Eine Folgeprämie wird zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig.
b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein

oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.
2. Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in Verzug, ist der
Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens
zu verlangen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung

einer Folgeprämie auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsauf-
forderung bestimmen (Mahnung).
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständi-
gen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und außer
dem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – aufgrund
der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versiche-
rungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungs-
falles mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung
kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten
Beträge in Verzug ist.
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden
werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer
zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versiche-
rungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

4. Zahlung der Prämie nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines
Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden
worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet.
Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3. b)) bleibt unbe-
rührt.

§ 24 Lastschriftverfahren
1. Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der
Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausrei-
chende Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Prämien,
trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der
Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen.
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungs-
nehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu
übermitteln.

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Last-
schrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 25 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
1. Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem Versicherer nur derje-
nige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versiche-
rungsschutz bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht
dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die
Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der
Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und
fehlendem versicherten Interesse
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung inner-

halb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten. Voraus-
setzung ist, dass der Versicherer in einer Belehrung auf das Widerrufsrecht, auf
die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und
der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor
Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich die
für das erste Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in
Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet,
weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer
vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem
Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet,
weil die erste oder die einmalige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist,
so steht dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen
arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn
das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder
wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen
oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Ver-
sicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht
versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall die Prämie bis
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Um-
ständen Kenntnis erlangt.

§ 26 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind:
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich verein-

barten Sicherheitsvorschriften (siehe § 16)
bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten

(siehe § 16)
b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Oblie-

genheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer
zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er
von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles
a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu
sorgen;

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis er-
langt hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzei-
gen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung – ggf.
auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies
gestatten;

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit
für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsver-
trag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versiche-
rungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich
der Polizei anzuzeigen;

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhan-
den gekommenen Sachen einzureichen;

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle
oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvoll-
ziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sa-
chen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlan-
gen in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungs-
falles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforder-
lich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens
und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten;

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung
ihm billigerweise zugemutet werden kann.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten
zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2. a) ebenfalls zu erfüllen – so-
weit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist. ©
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3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1. oder 2. vor-

sätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob
fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer
jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist,
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles
bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur
dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewie-
sen hat.

§ 27 Gefahrerhöhung
1. Begriff der Gefahrerhöhung

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des
Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert
werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahr-
scheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, wenn
sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Ver-
tragsabschluss gefragt hat (siehe § 17).

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur uner-
heblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne

vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen
oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zu-
stimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet
hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig
von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer
unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
a) Kündigungsrecht

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2. a), kann der
Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer
seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvor-
liegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2. b) und c)
bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kündigen.

b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhö-
hung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie ver-
langen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent
oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der
Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündi-
gungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 3. er-
löschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers
von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederherge-
stellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versiche-

rer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine
Pflichten nach Nr. 2. a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsneh-
mer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2. b) und c) ist der Versicherer für einen
Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu
dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungs-
frei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt
hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt
a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt be-
stehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die An-
zeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung

nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang
der Leistungspflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kün-
digung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war
oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrer-
höhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie
verlangt.

§ 28 Überversicherung
1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich,

so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass
zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung
herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe der
Prämie der Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben würde, wenn
der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen,
sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Ver-
trag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er
von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 29 Mehrere Versicherer
1. Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist
verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen.
In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzu-
geben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr.1.) vorsätzlich oder
grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in § 26 beschriebenen Voraussetzun-
gen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leis-
tungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfal-
les Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert

und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert
oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die
von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen
wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder
für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage
obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den
Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versiche-
rungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der
Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung
aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der
Versicherungssummen, aus denen die Prämien errechnet wurden, nur in die-
sem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschä-
digungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Ver-
trägen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Ge-
samtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben
worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht ge-
schlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den
die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversiche-

rung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversiche-
rung geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag
aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung
der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versi-
cherung nicht gedeckt ist.
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme
und Anpassung der Prämie werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die
Erklärung dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversiche-
rung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versiche-
rungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die
mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der
Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die ver-
hältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien
verlangen.

§ 30 Versicherung für fremde Rechnung
1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für
das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus
diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versi-
cherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer
den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat.
Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Ver-
sicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von recht-

licher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch
die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit
der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten um-
fasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und
die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Re-
präsentant des Versicherungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne
sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrich-
tigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den
Versicherer nicht darüber informiert hat.
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§ 31 Aufwendungsersatz
1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer
bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und
Minderung des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des
Versicherers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevor-
stehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu
mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn
diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung der Um-
stände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf
Weisung des Versicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Auf-
wendungsersatz nach a) und b) entsprechend kürzen.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zu-
sammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt
jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden
sind.

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforderlichen Betrag
auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder ande-
rer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet
sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung

und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den
Umständen nach geboten waren.
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu,
so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich ver-
pflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den
Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen.

§ 32 Übergang von Ersatzansprüchen
1. Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht
dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden
ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend
gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft
lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person
hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses
Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschrif-
ten zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei
dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer
zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 33 Kündigung nach dem Versicherungsfall
1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den
Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie
muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder
Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit soforti-
ger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungs-
jahres in Schriftform zu kündigen.

3. Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Ver-
sicherungsnehmer wirksam.

§ 34 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so
ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen
Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die
vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungs-
nehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe
der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil
gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festge-
stellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 35 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen
1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht
etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen
und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar
gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an
die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete
Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklä-
rungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer
nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die
letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Ver-
sicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der
Absendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Ge-
werbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Nieder-
lassung die Bestimmungen nach Nr. 2. entsprechend Anwendung.

§ 36 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer ab-
gegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung;
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während

des Versicherungsverhältnisses.
2. Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte
Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu über-
mitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versiche-
rungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines
Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser
Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er
die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahr-
lässigkeit nicht kannte.

§ 37 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Reprä-
sentanten zurechnen lassen.

§ 38 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstan-
den ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der
Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen
müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet
worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zu-
gang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruch-
steller nicht mit.

§ 39 Gerichtsstand
1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung
ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann
der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die
Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung
gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig,
in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen
Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Ver-
sicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann
der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung
des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

§ 40 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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7100 Versicherte Gefahren und Schäden

7160 Überspannungsschäden durch Blitz

1. In Ergänzung zum Versicherungsschutz für Blitzschlagschäden (§ 2 Nr. 3. VGB 2008) leistet der
Versicherer Entschädigung auch für Schäden, die an versicherten elektrischen Einrichtungen und
Geräten durch Überspannung, Überstrom und Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige
atmosphärisch bedingte Elektrizität entstehen, wenn diese durch einen Blitz verursacht worden sind,
der im Radius von höchstens 3 Kilometer um den Versicherungsort auf der Erde aufgetroffen ist.
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf den vereinbarten Prozentsatz der Versiche-
rungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Vertrag gelten-
den Anpassungsfaktor.

7161 Einschluss von Nutzwärmeschäden

Abweichend von § 2 Nr. 5. d) VGB 2008 sind auch die dort bezeichneten Brandschäden versichert.

7163 Rohbauversicherung

Die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude und die zur Errichtung des Gebäudes not-
wendigen, auf dem Baugrundstück befindlichen Baustoffe und -teile sind während der Zeit des Roh-
baus bis zur bezugsfertigen Herstellung, längstens bis zum Ablauf von 24 Monaten, beitragsfrei gegen
Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall eines Luftfahrzeuges, seiner Teile
oder seiner Ladung versichert.
Der Versicherungsschutz für Schäden durch Leitungswasser, Rohrbruch, Frost, Sturm, Hagel und
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§ 1 Vertragsgrundlage
Es gelten die Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungsbedingungen (VGB 2008),
(Hauptvertrag), soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes
ergibt.

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
a) Überschwemmung
b) Erdbeben
c) Erdsenkung, Erdrutsch
d) Schneedruck, Lawinen
e) Vulkanausbruch

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.
§ 3 Überschwemmung

Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bodens des Versicherungs-
grundstücks mit erheblichen Mengen von Oberflächenwasser durch
a) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern,
b) Witterungsniederschläge
c) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von a) oder b).

§ 4 Erdbeben
a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geo-

physikalische Vorgänge im Erdinnern ausgelöst wird und an mindestens zwei
Erdbebenstationen wenigstens die Magnitude ML = 3,5 (nach C.F. Richter) er-
reicht. Erschütterungen innerhalb von 72 Stunden gelten als ein Ereignis.

b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Ver-

sicherungsortes Schäden an Gebäuden im einwandfreien Zustand oder an
ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder

bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten Sachen
nur durch ein Erdbeben entstanden sein kann.

§ 5 Erdsenkung
Erdsenkung ist ein naturbedingter Einsturz des Erdbodens über natürlichen Hohlräumen.
Nicht versichert sind Schäden durch:
a) ungenügende Verdichtung des Untergrundes vor Baubeginn oder fehlerhafte

Gründungsvarianten (zum Beispiel Flächengründung statt Pfahlgründung bei plas-
tischen Bodenarten),

b) Absenkung des Grundwasserspiegels,
c) Austrocknungs- und Schrumpfprozesse im Untergrund.

§ 6 Erdrutsch
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- oder Gesteins-
massen.

§ 7 Schneedruck
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von ruhenden Schnee- oder Eismassen.

§ 8 Lawinen
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen einschließlich
der bei ihrem Abgang verursachten Druckwelle.

§ 9 Vulkanausbruch
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste,
verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen
Materialien und Gasen.

§ 10 Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind
a) Schäden an Gebäuden, Gebäudeteilen oder versicherten Sachen, die sich in Ge-

bäuden befinden, die nicht bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten für ihren
Zweck nicht benutzbar sind;

b) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen – Schäden durch
aa) Sturmflut;
bb) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche gedrungen (siehe § 3).

§ 11 Besondere Obliegenheit
a) Zur Vermeidung von Überschwemmungsschäden hat der Versicherungsnehmer

Abflussleitungen auf dem Versicherungsgrundstück freizuhalten, sofern der Versi-
cherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so ist der Versicherer nach
Maßgabe von § 26 VGB 2008 leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn
die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Der Versi-
cherer ist zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

§ 12 Selbstbehalt
Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird bei jedem
Versicherungsfall nach § 2 b) um den vereinbarten Selbstbehalt von 10‰ der Ver-
sicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles
geltenden Anpassungsfaktor, höchstens 5.000 EUR, gekürzt.

§ 13 Kündigung
a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei

Monaten die Versicherung weiterer Elementarschäden in Textform kündigen. Kün-
digt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kündigung erst
zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag
(siehe § 1) innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers
zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

§ 14 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages
Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages (siehe § 1) erlischt auch die Ver-
sicherung weiterer Elementarschäden.

Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden in der
Wohngebäudeversicherung (BEW 2008) – Form-Nr. 01/2010 –

Klauseln zu den VGB 2008

Erläuterungen zur Bauweise des Gebäudes

Die Höhe des Beitrages richtet sich u.a. nach der Bauweise des zu versichernden Gebäudes. Un-
tergeordnete Nebengebäude auf dem Versicherungsgrundstück mit einer Grundfläche von maximal
15 Quadratmetern werden in die gleiche Bauweise wie das Hauptgebäude eingestuft.
Bei Mischbauweisen wird der Beitrag aus der Bauweise berechnet, die den höheren Tarifbeitrag
zur Folge hat, sofern der Anteil dieser Bauweise 30% übersteigt.

Tragende Konstruktion
• Massivbau:

Mauerwerk, Beton, Stahlbeton, Fertigbau massiv, Verfüllsysteme (z. B. ausgegossene
Schalungsbauweise)

• Holzfachwerk ausgemauert

• Massivholzbau:
Blockbauweise, Brettstapelbauweise

• Holz-Fertigbau:
Holztafel-, Holzrahmen-, Holzständerbauweise

Fassade
• nicht brennbar:

Putz, Klinkersteine, Profilblech, Zementfaserplatten (Eternit), Schieferplatten

• brennbar:
Holzbrettverschalung, Holzersatzwerkstoffe (Werzalit), Holzschindeln

Dacheindeckung
• hart:

Ziegel, Schiefer, Metall, Zementfaserplatten, Bitumen, Folien, Kies, extensive Begrünung

• weich:
Holz, Ried, Schilf, Stroh

Sollte Ihnen aufgrund der vorstehenden Angaben keine Zuordnung zu einer Bauweise möglich sein,
reichen Sie uns bitte zusammen mit dem Antrag eine Kopie der Baubeschreibung aus dem Bauge-
such ein.
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weitere Elementarschäden sowie Einbruchschäden an Fenstern und Außentüren (Klausel 7361) tritt
sofern beantragt – erst in Kraft, wenn das Gebäude bezugsfertig ist.

7165 Fahrzeuganprall

1. In Erweiterung von § 1 Nr. 1. a) aa) VGB 2008 leistet der Versicherer Entschädigung für versicherte
Sachen, die durch Fahrzeuganprall zerstört oder beschädigt werden oder infolge eines solchen Ereig-
nisses abhanden kommen.
2. Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung von Gebäuden durch Straßenfahrzeuge, die nicht
vom Versicherungsnehmer bzw. von Bewohnern oder Besuchern des Gebäudes gelenkt wurden, oder
Schienenfahrzeuge.
3. Die Entschädigung ist, sofern nichts anderes vereinbart ist, je Versicherungsfall begrenzt auf
1 Prozent der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles
für den Vertrag geltenden Anpassungsfaktor, maximal 2.500 EUR.
Dies gilt auch, abweichend von Klausel 7264 Nr. 2, für Schäden an sonstigem Zubehör und sonstigen
Grundstücksbestandteilen.

7166 Regenfallrohre innerhalb des Gebäudes

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 3. VGB 2008 und abweichend von § 3 Nr. 4. a) aa) VGB 2008 gilt als Lei-
tungswasser auch Wasser, das aus im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren bestimmungswidrig
ausgetreten ist.
2. In Erweiterung von § 3 Nr. 1. a) VGB 2008 und abweichend von § 3 Nr. 4. a) aa) VGB 2008 sind frost-
bedingte und sonstige Bruchschäden an im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren versichert.

7167 Rückstau

In Erweiterung von § 3 der Besonderen Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden
in der Wohngebäudeversicherung (BEW 2008) ersetzt der Versicherer auch Schäden durch Rückstau.
Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden)
Gewässern oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig aus dem Rohrsystem des ver-
sicherten Gebäudes oder dessen zugehörigen Einrichtungen austritt.
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass funktionsbereite Rückstausicherungen vorhan-
den sind.
Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je Versicherungsfall auf 5.000 EUR
begrenzt.

7168 Überschallknall

1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1. VGB 2008 leistet der Versicherer Entschädigung für versicherte
Sachen, die durch Überschallknall zerstört oder beschädigt werden.
2. Überschallknall ist die Zerstörung oder Beschädigung versicherter Sachen, ausgelöst durch die
Überschalldruckwelle eines Luftfahrtzeuges.
3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 2.500 EUR.

7169 Marderbiss an elektrischen Anlagen

1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1. VGB 2008 ersetzt der Versicherer auch Schäden an elektrischen
Leitungen und elektrischen Anlagen innerhalb von versicherten Gebäuden, die unmittelbar durch
Marderbiss oder den Biss sonstiger wildlebender Kleinnager entstehen.
2. Folgeschäden aller Art, z.B. durch Fehlen elektrischer Spannung, fallen nicht unter den Versiche-
rungsschutz.
3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000 EUR begrenzt.

7200 Versicherte Sachen

7260 Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren auf dem
Versicherungsgrundstück

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 2. VGB 2008 sind Frost- und sonstige Bruchschäden an Wasser-
zuleitungs- und Heizungsrohren versichert, die auf dem Versicherungsgrundstück verlegt sind, aber
nicht der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen.
2. Nr. 1. gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.
3. Die Entschädigung ist, sofern nichts anderes vereinbart ist, je Versicherungsfall begrenzt auf
1 Prozent der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles
für den Vertrag geltenden Anpassungsfaktor.

7261 Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren außerhalb des
Versicherungsgrundstücks

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 2. VGB 2008 sind Frost- und sonstige Bruchschäden an Wasserzu-
leitungs- und Heizungsrohren versichert, die außerhalb des Versicherungsgrundstücks verlegt sind
und der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen, soweit der Versicherungsnehmer
dafür eine Gefahr trägt.
2. Nr. 1. gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.
3. Die Entschädigung ist, sofern nichts anderes vereinbart ist, je Versicherungsfall begrenzt auf
1 Prozent der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles
für den Vertrag geltenden Anpassungsfaktor.

7262 Erweiterte Versicherung von Ableitungsrohren auf dem Versicherungsgrundstück

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 2. VGB 2008 sind Frost- und sonstige Bruchschäden an Ableitungsrohren
der Wasserversorgung außerhalb versicherter Gebäude auf dem Versicherungsgrundstück versichert,
soweit diese Rohre der Entsorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen.
2. Nr. 1. gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.
3. Die Entschädigung ist, sofern nichts anderes vereinbart ist, je Versicherungsfall begrenzt auf
1 Prozent der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles
für den Vertrag geltenden Anpassungsfaktor.

7264 Sonstiges Zubehör und sonstige Grundstücksbestandteile

1. In Erweiterung von § 5 Nr. 1. VGB 2008 sind sonstige Grundstücksbestandteile wie Mauern, Zäune,
Wege- und Gartenbeleuchtungen sowie Gehwegbefestigungen auf dem im Versicherungsschein be-
zeichneten Grundstück mitversichert.
2. Die Entschädigung ist, sofern nichts anderes vereinbart ist, je Versicherungsfall begrenzt auf
5 Promille der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles
für den Vertrag geltenden Anpassungsfaktor.
3. Nicht versichert sind Schäden an Bepflanzungen (z.B. Bäume, Sträucher, Gewächse und sonstige
Bodenerzeugnisse).

7265 Armaturen

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 1. VGB 2008 ersetzt der Versicherer die Kosten für den Austausch von
Armaturen (z.B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Wassermesser, Geruchsverschlüsse), soweit
dieser Austausch infolge eines Versicherungsfalles gemäß § 3 Nr. 1. VGB 2008 im Bereich der Rohr-
bruchstelle notwendig ist.
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

7266 Zisternenanlagen

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 3. VGB 2008 gilt als Leitungswasser auch Wasser, das aus Zisternenan-
lagen, die der Versorgung des Gebäudes dienen, bestimmungswidrig ausgetreten ist.

2. In Erweiterung von § 3 Nr. 2. VGB 2008 sind Frost- und sonstige Bruchschäden an Rohren von
Zisternenanlagen, außerhalb versicherter Gebäude versichert, soweit sich diese Rohre auf dem
Versicherungsgrundstück befinden und der Versorgung des versicherten Gebäudes dienen. Sofern es
sich um Zuleitungsrohre zu einer Zisterne (Regenwassersammler) handelt, besteht Versicherungs-
schutz ab dem Regenwasserfilter. Dieser Filter gilt selbst nicht als versichert.
3. Dies gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.

7267 Photovoltaikanlagen

Abweichend von § 5 Nr. 3. a) VGB 2008 sind Photovoltaikanlagen sowie deren zugehörige
Installationen (z.B. Solarmodule, Montagerahmen, Befestigungselemente, Mess-, Steuer- und Regel-
technik, Wechselrichter und Verkabelung) mitversichert, wenn der Wert der Anlage in der Versiche-
rungssumme Wert 1914 mitberücksichtigt ist.
Eine nachträglich installierte Photovoltaikanlage ist nur mitversichert, wenn das neue Risiko dem
Versicherer angezeigt wurde und der Wert der Anlage in der Versicherungssumme Wert 1914 be-
rücksichtigt ist.

7300 Versicherte Kosten

7361 Gebäudebeschädigungen durch unbefugte Dritte

1. In Erweiterung von § 7 Nr. 1 VGB 2008 ersetzt der Versicherer die notwendigen Kosten, die dem
Versicherungsnehmer für die Beseitigung von Schäden an Türen, Schlössern, Fenstern, Rollläden und
Schutzgittern dadurch entstanden sind, dass ein unbefugter Dritter
a) in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher Schlüssel oder anderer Werk-
zeuge eingedrungen ist,
b) versucht, durch eine Handlung gemäß a) in ein versichertes Gebäude einzudringen.
2. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versiche-
rungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.
3. Die Entschädigung ist, sofern nichts anderes vereinbart ist, je Versicherungsfall begrenzt auf
5 Promille der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles
für den Vertrag geltenden Anpassungsfaktor.

7362 Kosten für die Dekontamination von Erdreich

1. Abweichend von § 7 Nr. 3. f) VGB 2008 ist die Entschädigung für versicherte Kosten nach § 7 Nr. 3.
VGB 2008 auf 15.000 EUR begrenzt.

7363 Aufwendungen für die Beseitigung umgestürzter Bäume

1. In Erweiterung von § 7 Nr. 1. VGB 2008 ersetzt der Versicherer die notwendigen Kosten für das
Entfernen, den Abtransport und die Entsorgung durch Blitzschlag oder Sturm umgestürzter Bäume
des Versicherungsgrundstücks, soweit eine natürliche Regeneration nicht zu erwarten ist. Bereits ab-
gestorbene Bäume sind von der Versicherung ausgeschlossen.
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.500 EUR begrenzt.

7364 Wasserverlust

1. In Erweiterung von § 7 Nr. 1. VGB 2008 ersetzt der Versicherer den Mehrverbrauch von Frisch-
wasser, der infolge eines Versicherungsfalles nach § 3 Nr. 3. VGB 2008 entsteht und den das Wasser-
versorgungsunternehmen in Rechnung stellt.
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000 EUR begrenzt.

7366 Rückreise aus dem Urlaub

1. Der Versicherer ersetzt Fahrtmehrkosten, wenn der Versicherungsnehmer wegen eines erheblichen
Versicherungsfalles vorzeitig seine Urlaubsreise abbricht und an den Versicherungsort reist.
2. Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn er voraussichtlich 5.000 EUR übersteigt und die An-
wesenheit des Versicherungsnehmers am Schadenort notwendig macht.
3. Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit des Versicherungsnehmers von mindes-
tens 4 Tagen und bis zu einer Dauer von maximal 6 Wochen.
4. Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel ersetzt, entsprechend dem benutzten
Urlaubsreisemittel und der Dringlichkeit der Reise an den Schadenort.
5. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Antritt der Reise an den Schadenort bei dem Ver-
sicherer Weisungen einzuholen, soweit es die Umstände gestatten.
6. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

7367 Kosten für Aufräumung, Abbruch, Abfuhr und Isolierung radioaktiv verseuchter Sachen

1. In Erweiterung von § 7 Nr. 1. VGB 2008 ersetzt der Versicherer die infolge eines Versicherungsfalles
entstandenen Kosten aufgrund gesetzlich gebotener Maßnahmen für Aufräumung, Abbruch, Abfuhr
und Isolierung radioaktiv verseuchter Sachen.
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 5 Prozent der Versicherungssumme 1914,
multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Vertrag geltenden Anpassungs-
faktor, maximal 10.000 EUR.

7368 Regiekosten

1. In Erweiterung von § 7 Nr. 1. VGB 2008 ersetzt der Versicherer die entstandenen Kosten für die
Abwicklung des Schadens (Koordination der Handwerker etc.) soweit der entschädigungspflichtige
Schaden 25.000 EUR übersteigt und kein freier Architekt mit der Schadenbeseitigung beauftragt wird.
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 3 Prozent der zu zahlenden Entschädigung
gemäß § 13 VGB 2008.

7369 Aufwendungen für die Rekultivierung gärtnerischer Anlagen

1. In Erweiterung von § 7 Nr. 1. VGB 2008 ersetzt der Versicherer die notwendigen Kosten für die
Rekultivierung gärtnerischer Anlagen auf dem Versicherungsgrundstück nach einem Versicherungs-
fall durch Brand am versicherten Gebäude (§ 5 Nr. 1. VGB 2008).
2. Die Kosten für gärtnerische Anlagen, die zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls bereits abgestorben
sind, fallen nicht unter den Versicherungsschutz.
3. Die Entschädigungsgrenze ist je Versicherungsfall begrenzt auf 2.500 EUR.

7370 Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen für Restwerte

1. Abweichend von § 8 Nr. 3. a) dd) sind bei der Anrechnung des Wertes wieder verwertbarer Reste
versicherter und vom Schaden betroffener Sachen behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
zu berücksichtigen. Die Entschädigung ist jedoch begrenzt mit dem Betrag, der sich vertragsgemäß
ergeben würde, wenn die versicherte und vom Schaden betroffene Sache zerstört worden wäre,
gekürzt um den Altmaterialwert abzüglich Aufräumungs- und Abbruchkosten.
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 EUR begrenzt.

7700 Entschädigung (Versicherungssumme; Selbstbehalte)

7761 Selbstbehalt

Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um
den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Dies gilt nicht für Schadenabwendungs- oder Schadenminde-
rungskosten (siehe § 7 Nr. 3. und § 13 Nr. 8. VGB 2008), die auf Weisung des Versicherers angefallen
sind.

7762 Wegfall Selbstbehalt bei Schäden durch Sturm/Hagel

Der vertraglich vereinbarte Selbstbehalt bei Schäden durch Sturm, Hagel (§ 4 VGB 2008) entfällt.
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iÀ�>ÕLÌ �`iÀ Üi�� `iÀ 	iÌÀ�vvi�i i��}iÜ����}Ì �>Ì° �>Ã 	�-� iÀ�>ÕLÌ `�i �>Ìi�iÀ�iLÕ�}] �ÛiÀ>ÀLi�ÌÕ�}
Õ�` ��ÕÌâÕ�} ÃÌiÌÃ] Üi�� `�iÃ �� ,>��i� `iÀ <ÜiV�LiÃÌ���Õ�} i��iÃ ÀiV�ÌÃ}iÃV�BvÌ��V�i� �`iÀ
ÀiV�ÌÃ}iÃV�BvÌÃB����V�i� -V�Õ�`ÛiÀ�B�Ì��ÃÃiÃ }iÃV��i�Ì �`iÀ Ã�Üi�Ì iÃ âÕÀ 7>�ÀÕ�} LiÀiV�Ì�}ÌiÀ ��Ìi�
ÀiÃÃi� `iÀ �>Ìi� ÛiÀ>ÀLi�Ìi�`i� -Ìi��i iÀv�À`iÀ��V� �ÃÌ Õ�` �i�� �ÀÕ�` âÕ `iÀ ���>��i LiÃÌi�Ì] `>ÃÃ
`>Ã ÃV�ÕÌâÜØÀ`�}i ��ÌiÀiÃÃi `iÃ 	iÌÀ�vvi�i� >� �ÕÃÃV��ÕÃÃ `iÀ 6iÀ>ÀLi�ÌÕ�} �`iÀ  ÕÌâÕ�} ØLiÀÜ�i}Ì°


��Ü����}Õ�}ÃiÀ��BÀÕ�}
1�>L�B�}�} Û�� `�iÃiÀ �� 
��âi�v>�� Û�ÀâÕ�i��i�`i� ��ÌiÀiÃÃi�>LÜB}Õ�} Õ�` �� ���L��V� >Õv i��i
Ã�V�iÀi ,iV�ÌÃ}ÀÕ�`�>}i vØÀ `�i �>Ìi�ÛiÀ>ÀLi�ÌÕ�} �ÃÌ �� ��Ài� 6iÀÃ�V�iÀÕ�}Ã>�ÌÀ>} i��i 
��Ü����}Õ�}Ã�
iÀ��BÀÕ�} �>V� `i� 	�-� >Õv}i����i� Ü�À`i�° ��iÃi }��Ì ØLiÀ `�i 	ii�`�}Õ�} `iÃ 6iÀÃ�V�iÀÕ�}Ã�
ÛiÀÌÀ>}iÃ ���>ÕÃ] i�`iÌ �i`�V� q >Õ~iÀ �� `iÀ �iLi�Ã� Õ�` 1�v>��ÛiÀÃ�V�iÀÕ�} q ÃV��� ��Ì �L�i��Õ�}
`iÃ ��ÌÀ>}Ã �`iÀ `ÕÀV� ��Ài� �i`iÀâi�Ì ��}��V�i� 7�`iÀÀÕv° 7�À` `�i 
��Ü����}Õ�}ÃiÀ��BÀÕ�} Li� ��ÌÀ>}�
ÃÌi��Õ�} }>�â �`iÀ Ìi��Üi�Ãi }iÃÌÀ�V�i�] ����Ì iÃ Õ° 1° ��V�Ì âÕ i��i� 6iÀÌÀ>}Ã>LÃV��ÕÃÃ° /À�Ìâ 7�`iÀ�
ÀÕv �`iÀ }>�â LâÜ° Ìi��Üi�Ãi }iÃÌÀ�V�i�iÀ 
��Ü����}Õ�}ÃiÀ��BÀÕ�} �>�� i��i �>Ìi�iÀ�iLÕ�}] �ÛiÀ>ÀLi��
ÌÕ�} Õ�` ��ÕÌâÕ�} �� `i� Li}Ài�âÌi� }iÃiÌâ��V� âÕ�BÃÃ�}i� ,>��i�] Ü�i �� `iÀ 6�ÀLi�iÀ�Õ�}
LiÃV�À�iLi�] iÀv��}i�°

-V�Üi�}i«v��V�Ìi�ÌL��`Õ�}ÃiÀ��BÀÕ�}
�>�iLi� ÃiÌâÌ >ÕV� `�i 4LiÀ��ÌÌ�Õ�} Û�� �>Ìi�] `�i Ü�i â° 	° Li�� �ÀâÌ] i��i� 	iÀÕvÃ}i�i����Ã Õ�ÌiÀ�
��i}i�] i��i Ã«iâ�i��i 
À�>ÕL��Ã `iÃ 	iÌÀ�vvi�i� ­-V�Üi�}i«v��V�Ìi�ÌL��`Õ�}® Û�À>ÕÃ° �� `iÀ �iLi�Ã�]
�À>��i�� Õ�` 1�v>��ÛiÀÃ�V�iÀÕ�} ­*iÀÃ��i�ÛiÀÃ�V�iÀÕ�}® �ÃÌ `>�iÀ �� ��ÌÀ>} >ÕV� i��i -V�Üi�}i«v��V�Ì�
i�ÌL��`Õ�}Ã��>ÕÃi� i�Ì�>�Ìi�°

�� ���}i�`i� Ü���i� Ü�À ���i� i���}i ÜiÃi�Ì��V�i 	i�Ã«�i�i vØÀ `�i �>Ìi�iÀ�iLÕ�}] �ÛiÀ>ÀLi�ÌÕ�} Õ�`
��ÕÌâÕ�} �i��i�°

£° �>Ìi�Ã«i�V�iÀÕ�} Li� ��Ài� 6iÀÃ�V�iÀiÀ
7�À iÀ�iLi� Õ�` Ã«i�V�iÀ� �>Ìi�] `�i vØÀ `i� 6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÛiÀÌÀ>} ��ÌÜi�`�} Ã��`° �>Ã Ã��` âÕ�BV�ÃÌ
��Ài ��}>Li� �� ��ÌÀ>} ­��ÌÀ>}Ã`>Ìi�®° 7i�ÌiÀ ÜiÀ`i� âÕ� 6iÀÌÀ>} ÛiÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÌiV���ÃV�i �>Ìi� Ü�i
�Õ�`i��Õ��iÀ ­*>ÀÌ�iÀ�Õ��iÀ®] 6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÃÕ��i] 6iÀÃ�V�iÀÕ�}Ã`>ÕiÀ] 	i�ÌÀ>}] 	>��ÛiÀL��`Õ�}
Ã�Ü�i iÀv�À`iÀ��V�i�v>��Ã `�i ��}>Li� i��iÃ �À�ÌÌi�] â° 	° i��iÃ 6iÀ��ÌÌ�iÀÃ] i��iÃ ->V�ÛiÀÃÌB�`�}i� �`iÀ
i��iÃ �ÀâÌiÃ }ivØ�ÀÌ ­6iÀÌÀ>}Ã`>Ìi�®° 	i� i��i� 6iÀÃ�V�iÀÕ�}Ãv>�� Ã«i�V�iÀ� Ü�À ��Ài ��}>Li� âÕ� -V�>�
`i� Õ�` }}v° >ÕV� ��}>Li� Û�� �À�ÌÌi�] Ü�i â° 	° `i� Û�� �ÀâÌ iÀ��ÌÌi�Ìi� �À>` `iÀ 	iÀÕvÃÕ�vB��}�i�Ì]
`�i �iÃÌÃÌi��Õ�} ��ÀiÀ ,i«>À>ÌÕÀÜiÀ�ÃÌ>ÌÌ ØLiÀ i��i� �vâ�/�Ì>�ÃV�>`i� �`iÀ Li� �L�>Õv i��iÀ �iLi�ÃÛiÀ�
Ã�V�iÀÕ�} `i� �ÕÃâ>��Õ�}ÃLiÌÀ>} ­�i�ÃÌÕ�}Ã`>Ìi�®°

Ó° �>Ìi�ØLiÀ��ÌÌ�Õ�} >� ,ØV�ÛiÀÃ�V�iÀiÀ
�� ��ÌiÀiÃÃi Ãi��iÀ 6iÀÃ�V�iÀÕ�}Ã�i��iÀ Ü�À` i�� 6iÀÃ�V�iÀiÀ ÃÌiÌÃ >Õv i��i� �ÕÃ}�i�V� `iÀ Û�� ���
ØLiÀ����i�i� ,�Ã��i� >V�Ìi�° �iÃ�>�L }iLi� Ü�À �� Û�i�i� �B��i� i��i� /i�� `iÀ ,�Ã��i� >� ,ØV�ÛiÀÃ��
V�iÀiÀ �� ��� Õ�` �ÕÃ�>�` >L° ��iÃi ,ØV�ÛiÀÃ�V�iÀiÀ Li��Ì�}i� i�ÌÃ«ÀiV�i�`i ÛiÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÌiV����
ÃV�i ��}>Li� Û�� Õ�Ã] Ü�i 6iÀÃ�V�iÀÕ�}Ã�Õ��iÀ] 	i�ÌÀ>}] �ÀÌ `iÃ 6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÃV�ÕÌâiÃ Õ�` `iÃ
,�Ã���Ã Õ�` ,�Ã���âÕÃV��>}Ã] Ã�Ü�i �� 
��âi�v>�� >ÕV� ��Ài *iÀÃ��>��i�° -�Üi�Ì ,ØV�ÛiÀÃ�V�iÀiÀ Li� `iÀ
,�Ã���� Õ�` -V�>`i�LiÕÀÌi��Õ�} ��ÌÜ�À�i�] ÜiÀ`i� ���i� >ÕV� `�i `>vØÀ iÀv�À`iÀ��V�i� 1�ÌiÀ�>}i� âÕÀ
6iÀvØ}Õ�} }iÃÌi��Ì°

�� i���}i� �B��i� Li`�i�i� Ã�V� ,ØV�ÛiÀÃ�V�iÀiÀ Üi�ÌiÀiÀ ,ØV�ÛiÀÃ�V�iÀiÀ] `i�i� Ã�i iLi�v>��Ã i�ÌÃ«Ài�
V�i�`i �>Ìi� ØLiÀ}iLi�°

Î° �>Ìi�ØLiÀ��ÌÌ�Õ�} >� >�`iÀi 6iÀÃ�V�iÀiÀ
 >V� `i� 6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÛiÀÌÀ>}Ã}iÃiÌâ �>Ì `iÀ 6iÀÃ�V�iÀÌi Li� ��ÌÀ>}ÃÌi��Õ�}] Li� �i`iÀ 6iÀÌÀ>}ÃB�`i�
ÀÕ�} Õ�` �� -V�>`i�v>�� `i� 6iÀÃ�V�iÀiÀ >��i vØÀ `�i 
��ÃV�BÌâÕ�} `iÃ 7>}��ÃÃiÃ Õ�` `�i -V�>`i�>L�
Ü�V��Õ�} Ü�V�Ì�}i� 1�ÃÌB�`i >�âÕ}iLi�° ��iÀâÕ }i��Ài� â° 	° vÀØ�iÀi �À>���i�Ìi� Õ�` 6iÀÃ�V�iÀÕ�}Ã�
vB��i �`iÀ ��ÌÌi��Õ�}i� ØLiÀ }�i�V�>ÀÌ�}i >�`iÀi 6iÀÃ�V�iÀÕ�}i� ­Li>�ÌÀ>}Ìi] LiÃÌi�i�`i] >L}i�i��Ìi
�`iÀ }i�Ø�`�}Ìi®° 1� 6iÀÃ�V�iÀÕ�}Ã��ÃÃLÀ>ÕV� âÕ ÛiÀ���`iÀ�] iÛi�ÌÕi��i 7�`iÀÃ«ÀØV�i �� `i� ��}>�
Li� `iÃ 6iÀÃ�V�iÀÌi� >ÕvâÕ��BÀi� �`iÀ Õ� �ØV�i� Li� `i� �iÃÌÃÌi��Õ�}i� âÕ� i�ÌÃÌ>�`i�i� -V�>`i�
âÕ ÃV���i~i�] �>�� iÃ iÀv�À`iÀ��V� Ãi��] >�`iÀi 6iÀÃ�V�iÀiÀ Õ� �ÕÃ�Õ�vÌ âÕ L�ÌÌi� �`iÀ i�ÌÃ«ÀiV�i�`i
�ÕÃ�Ø�vÌi >Õv ��vÀ>}i� âÕ iÀÌi��i�°

�ÕV� Ã��ÃÌ Li`>Àv iÃ �� LiÃÌ���Ìi� �B��i� ­��««i�ÛiÀÃ�V�iÀÕ�}i�] }iÃiÌâ��V�iÀ ��À`iÀÕ�}ÃØLiÀ}>�}
Ã�Ü�i Li� /i��Õ�}Ã>L����i�® i��iÃ �ÕÃÌ>ÕÃV�iÃ Û�� «iÀÃ��i�Liâ�}i�i� �>Ìi� Õ�ÌiÀ `i� 6iÀÃ�V�i�
ÀiÀ�° �>Li� ÜiÀ`i� �>Ìi� `iÃ 	iÌÀ�vvi�i� Üi�ÌiÀ}i}iLi�] Ü�i  >�i Õ�` ��ÃV�À�vÌ] �vâ��i��âi�V�i�]
�ÀÌ `iÃ 6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÃV�ÕÌâiÃ Õ�` `iÃ ,�Ã���Ã �`iÀ ��}>Li� âÕ� -V�>`i�] Ü�i -V�>`i����i Õ�`
-V�>`i�Ì>}°

{° ���Üi�Ã� Õ�` ��v�À�>Ì���ÃÃÞÃÌi� ­��-®
��i ��v�À�> �,�* ��L� LiÌÀi�LÌ `>Ã ���Üi�Ã� Õ�` ��v�À�>Ì���ÃÃÞÃÌi� `iÀ 6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÜ�ÀÌÃV�>vÌ
­��-®° �� `>Ã ��- �i�`i� Ü�À q iLi�Ã� Ü�i >�`iÀi 6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÕ�ÌiÀ�i��i� q iÀ���Ìi ,�Ã��i� Ã�Ü�i
�ÕvvB���}�i�Ìi�] `�i >Õv 6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃLiÌÀÕ} ���`iÕÌi� ����Ìi� Õ�` `>�iÀ i��iÀ �B�iÀi� *ÀØvÕ�}
Li`ØÀvi�°
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��i �i�`Õ�} �ÃÌ Li� ��ÌÀ>}ÃÌi��Õ�} �`iÀ �� -V�>`i�v>�� ��}��V� Õ�` �>�� i��i *iÀÃ�� �`iÀ i��i ->V�i]
â° 	° i�� �vâ] LiÌÀivvi�° 
��i �i�`Õ�} âÕÀ *iÀÃ�� �ÃÌ ��}��V�] Üi�� Õ�}iÜ�����V� �vÌ -V�B`i� }i�i�`iÌ
ÜiÀ`i� �`iÀ â° 	° `>Ã -V�>`i�L��` ��Ì `iÀ -V�>`i�ÃV���`iÀÕ�} ��V�Ì �� 
����>�} âÕ LÀ��}i� �ÃÌ°

��i 6iÀÃ�V�iÀiÀ �ØÃÃi� �� -V�>`i�v>�� Ü�ÃÃi�] �L i�� �>�ÀâiÕ} ÃV�ÜiÀÜ�i}i�`i �`iÀ Õ�Ài«>À�iÀÌi
6�ÀÃV�B`i� �>ÌÌi �`iÀ Ã�}>À ÃV��� i���>� >�Ã }iÃÌ���i� }i�i�`iÌ ÜÕÀ`i° �ÕÃ `�iÃi� �ÀÕ�` �i�`i�
Ü�À �>�ÀâiÕ}i >� `>Ã ��-] Üi�� `�iÃi i��i� /�Ì>�ÃV�>`i� �>Li�] }iÃÌ���i� Ü�À`i� Ã��` Ã�Ü�i ��
�>��i Û�� �LÀiV��Õ�}i� ���i ,i«>À>ÌÕÀ�>V�Üi�Ã° ����L���i� �i�`i� Ü�À >� `>Ã ��-] Üi�� Ü�À i��i
Õ�}iÜ�����V� ���i -V�>`i��BÕv�}�i�Ì viÃÌÃÌi��i�° -���Ìi� Ü�À -�i] ��Ài ����L���i �`iÀ ��À �>�ÀâiÕ} >�
`>Ã ��- �i�`i�] ÜiÀ`i� -�i �� �i`i� �>�� ØLiÀ `�i 
���i�`Õ�} Û�� Õ�Ã Li�>V�À�V�Ì�}Ì°

	i� `iÀ *ÀØvÕ�} ��ÀiÃ ��ÌÀ>}Ã >Õv �LÃV��ÕÃÃ i��iÃ 6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÛiÀÌÀ>}iÃ �`iÀ ,i}Õ��iÀÕ�} i��iÃ
-V�>`i�Ã] À�V�Ìi� Ü�À ��vÀ>}i� âÕÀ *iÀÃ�� �`iÀ ->V�i ­â° 	° �vâ® >� `>Ã ��- Õ�` Ã«i�V�iÀ� `�i 
À}iL�
��ÃÃi `iÀ ��vÀ>}i�° �� -V�>`i�v>�� �>�� iÃ �>V� i��i� ���Üi�Ã `ÕÀV� `>Ã ��- iÀv�À`iÀ��V� Ãi��]
}i�>ÕiÀi ��}>Li� âÕ� ->V�ÛiÀ�>�Ì Û�� `i� 6iÀÃ�V�iÀiÀ�] `�i �>Ìi� >� `>Ã ��- }i�i�`iÌ �>Li�] âÕ
iÀvÀ>}i�° �ÕV� `�iÃi 
À}iL��ÃÃi Ã«i�V�iÀ� Ü�À] Ã�Üi�Ì Ã�i vØÀ `�i *ÀØvÕ�} `iÃ 6iÀÃ�V�iÀÕ�}Ãv>��iÃ Ài�i�
Û>�Ì Ã��`° 
Ã �>�� >ÕV� `>âÕ ����i�] `>ÃÃ Ü�À ��vÀ>}i� >�`iÀiÀ 6iÀÃ�V�iÀiÀ �� i��i� Ã«BÌiÀi� �i�Ã�
ÌÕ�}Ãv>�� Li>�ÌÜ�ÀÌi� Õ�` `>�iÀ �ÕÃ�Õ�vÌ ØLiÀ ��Ài� -V�>`i�v>�� }iLi� �ØÃÃi�°
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6iÀÌÀB}i ÜiÀ`i� >L i��iÀ LiÃÌ���Ìi� 6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÃÕ��i LâÜ° ,i�Ìi����i }i�i�`iÌ° �i�i�`iÌ
ÜiÀ`i� ����i� >Õ~iÀ`i� `>Ã 	iÃÌi�i� Üi�ÌiÀiÀ À�Ã���iÀ���i�`iÀ LâÜ° vØÀ `�i �i�ÃÌÕ�}Ã«ÀØvÕ�} Ài�i�
Û>�ÌiÀ 	iÃ��`iÀ�i�Ìi�] `�i >LiÀ �� 
��âi��i� ��V�Ì ����ÀiÌ�Ã�iÀÌ ÜiÀ`i�° 
Ã ÜiÀ`i� �i��i �iÃÕ�`�
�i�ÌÃ`>Ìi� >� `>Ã ��- }i�i�`iÌ° -���Ìi� Ü�À -�i >� `>Ã ��- �i�`i�] ÜiÀ`i� Ü�À -�i `>ÀØLiÀ Li�>V��
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	i� `iÀ *ÀØvÕ�} ��ÀiÃ ��ÌÀ>}Ã >Õv �LÃV��ÕÃÃ i��iÃ 6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÛiÀÌÀ>}iÃ À�V�Ìi� Ü�À ��vÀ>}i� âÕ ��ÀiÀ
*iÀÃ�� >� `>Ã ��- Õ�` Ã«i�V�iÀ� `�i 
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���i�`i 	iÃ��`iÀ�i�Ìi�] �>�� iÃ Ãi��] `>ÃÃ Ü�À Û�� ���i� âÕÃBÌâ��V�i ��v�À�>Ì���i� âÕ `i� ����ÀiÌi�
�ÀÕ�` `iÀ �i�`Õ�} Li��Ì�}i�° 7i�� -�i �i�ÃÌÕ�}i� >ÕÃ `i� 6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÛiÀÌÀ>} Li>�ÌÀ>}i�] ����
�i� Ü�À ��vÀ>}i� >� `>Ã ��- ÃÌi��i�° �� `�iÃi� �>�� �>�� iÃ �>V� i��i� ���Üi�Ã `ÕÀV� `>Ã ��- iÀv�À�
`iÀ��V� Ãi��] }i�>ÕiÀi ��}>Li� âÕ� ->V�ÛiÀ�>�Ì Û�� `i� 6iÀÃ�V�iÀiÀ�] `�i �>Ìi� >� `>Ã ��- }i�i�`iÌ
�>Li�] âÕ iÀvÀ>}i�° �ÕV� `�iÃi 
À}iL��ÃÃi Ã«i�V�iÀ� Ü�À] Ã�Üi�Ì Ã�i vØÀ `�i *ÀØvÕ�} `iÃ 6iÀÃ�V�iÀÕ�}Ã�
v>��iÃ Ài�iÛ>�Ì Ã��`° 
Ã �>�� >ÕV� `>âÕ ����i�] `>ÃÃ Ü�À ��vÀ>}i� >�`iÀiÀ 6iÀÃ�V�iÀiÀ �� i��i� Ã«BÌi�
Ài� �i�ÃÌÕ�}Ã>�ÌÀ>} Li>�ÌÜ�ÀÌi� Õ�` `>�iÀ �ÕÃ�Õ�vÌ }iLi� �ØÃÃi�°

7iÀ`i� �� <ÕÃ>��i��>�} ��Ì Õ�ÃiÀiÀ  >V�vÀ>}i Li� ���i� �`iÀ Li� >�`iÀi� 6iÀÃ�V�iÀiÀ�
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x° 	���ÌBÌÃ«ÀØvÕ�}
	i�  iÕ�Õ�`i�] ��Ì `i�i� Ü�À ��V� �i��i 6iÀÌÀ>}ÃLiâ�i�Õ�} Õ�ÌiÀ�>�Ìi�] vØ�Ài� Ü�À Û�À 6iÀÌÀ>}Ã>L�
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��v�ÃV�Ài 
��ÃÕ�iÀ �>Ì> ��L�] ,�i��ÃÌÀ>~i ��] ÇÈxÎÓ 	>`i��	>`i� ­��v�ÃV�Ài®
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1�ÌiÀ�i��i� `iÀ �ÀÕ««i >LvÀ>}L>À° �Õv `�iÃi 7i�Ãi �>�� �>� i��}i�i�`i *�ÃÌ ���iÀ À�V�Ì�} âÕ�
�À`�i� Õ�` Li� Ìi�iv���ÃV�i� ��vÀ>}i� Ã�v�ÀÌ `iÀ âÕÃÌB�`�}i *>ÀÌ�iÀ }i�>��Ì ÜiÀ`i�° �ÕV� �i�`�
i��}B�}i ����i� Ã� �� <Üi�vi�ÃvB��i� ��ÀÀi�Ì ÛiÀLÕV�Ì ÜiÀ`i�°
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ÃV�i �>Ìi� q Ü�i â° 	° �iÃÕ�`�i�ÌÃ`>Ìi� q L�i�Li� `>}i}i� Õ�ÌiÀ >ÕÃÃV���i~��V�iÀ 6iÀvØ}Õ�} `iÀ �i�
Üi���}i� 1�ÌiÀ�i��i� Õ�` `iÀ 7ØÀÌÌi�LiÀ}�ÃV�i� �i�i��`i�6iÀÃ�V�iÀÕ�} >°�° âÕÀ 7>�À�i��Õ�}
i�}i�iÀ Õ�` ØLiÀÌÀ>}i�iÀ �Õ��Ì���i�° �ØÀ >��i âÕ}À�vvÃLiÀiV�Ì�}Ìi� ��Ì>ÀLi�ÌiÀ }i�Ìi� `�i }�i�V�i� *v��V��
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���>�ÌÕ�} `iÃ �>Ìi�ÃV�ÕÌâiÃ Õ�` `iÀ -V�Üi�}i«v��V�Ì°
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7ØÀÌÌi�LiÀ}�ÃV�i �i�i��`i�6iÀÃ�V�iÀÕ�} >°�°
7�6�6iÀÃ�V�iÀÕ�} ��
7�6��iLi�ÃÛiÀÃ�V�iÀÕ�} ��
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7�6���v�À�>Ì�� Õ�` �i`�> ��L�

�>�iLi� >ÀLi�Ìi� Õ�ÃiÀi 6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÕ�ÌiÀ�i��i� Õ�` 6iÀ��ÌÌ�iÀ âÕÀ Õ�v>ÃÃi�`i� 	iÀ>ÌÕ�} Õ�`
	iÌÀiÕÕ�} ��ÀiÀ �Õ�`i� �� Üi�ÌiÀi� 6iÀÃ�V�iÀÕ�}Ã>�}i�i}i��i�Ìi� Õ�` ���>�â`�i�ÃÌ�i�ÃÌÕ�}i� ­â° 	°
�À>��i�ÛiÀÃ�V�iÀÕ�}i�] 	>ÕÃ«>ÀÛiÀÌÀB}i] �>«�Ì>�>��>}i�] �Ài`�Ìi] ����L���i�® >ÕV� ��Ì >�`iÀi� 6iÀÃ��
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>Õ~iÀ�>�L `iÀ �ÀÕ««i âÕÃ>��i�°
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-Ø``iÕÌÃV�i �À>��i�ÛiÀÃ�V�iÀÕ�} >°�°

��i <ÕÃ>��i�>ÀLi�Ì LiÃÌi�Ì `>Li� �� `iÀ }i}i�Ãi�Ì�}i� 6iÀ��ÌÌ�Õ�} `iÀ �iÜi���}i� *À�`Õ�Ìi Õ�` `iÀ
Üi�ÌiÀi� 	iÌÀiÕÕ�} `iÀ Ã� }iÜ���i�i� �Õ�`i�° �ØÀ `�i �>Ìi�ÛiÀ>ÀLi�ÌÕ�} `iÀ ÛiÀ��ÌÌi��`i� -Ìi��i
}i�Ìi� `�i v��}i�`i� �ÕÃvØ�ÀÕ�}i� Õ�ÌiÀ *Õ��Ì Ç°

Ç° 	iÌÀiÕÕ�} `ÕÀV� 6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÛiÀ��ÌÌ�iÀ
�� ��Ài� 6iÀÃ�V�iÀÕ�}Ã>�}i�i}i��i�Ìi� Ã�Ü�i �� ,>��i� `iÃ Ã��ÃÌ�}i� ��i�ÃÌ�i�ÃÌÕ�}Ã>�}iL�ÌÃ Õ�Ãi�
ÀiÀ 1�ÌiÀ�i��i�Ã}ÀÕ««i LâÜ° Õ�ÃiÀiÀ ���«iÀ>Ì���Ã«>ÀÌ�iÀ ÜiÀ`i� -�i `ÕÀV� i��i� Õ�ÃiÀiÀ 6iÀ��ÌÌ�iÀ
LiÌÀiÕÌ] `iÀ -�i ��Ì ��ÀiÀ 
��Ü����}Õ�} >ÕV� �� Ã��ÃÌ�}i� ���>�â`�i�ÃÌ�i�ÃÌÕ�}i� LiÀBÌ° 6iÀ��ÌÌ�iÀ �� `�i�
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��i�}iÃi��ÃV�>vÌi� Õ° >°

1� Ãi��i �Õv}>Li� �À`�Õ�}Ã}i�B~ iÀvØ��i� âÕ ����i�] iÀ�B�Ì `iÀ 6iÀ��ÌÌ�iÀ âÕ `�iÃi� <ÜiV�i� Û��
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<>�� `iÀ 6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃvB��i Õ�` ���i Û�� 6iÀÃ�V�iÀÕ�}Ã�i�ÃÌÕ�}i� Ã�Ü�i Û�� Õ�ÃiÀi� *>ÀÌ�iÀÕ�ÌiÀ�i��
�i� ��}>Li� ØLiÀ >�`iÀi v��>�â�i��i ��i�ÃÌ�i�ÃÌÕ�}i�] â° 	° �LÃV��ÕÃÃ Õ�` -Ì>�` ��ÀiÃ 	>ÕÃ«>ÀÛiÀÌÀ>�
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